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Geschäftszeichen: Amtsgericht Essen, 180 K 042 / 21 

 

 

Ausfertigung Nr.: ……………… 

 

 

Gutachten-Nr.:  W 3692-12-2021 

 

 

V E R K E H R S W E R T G U T A C H T E N 

E X P O S É 

 
Objekt: 

 

Grundstück bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus  

mit 7 Wohneinheiten und 6 Stellplätzen 

Plümers Kamp 7, 45276 Essen 
 

Hier: 

  

Eigentumswohnung Nr. 3 (ETW Nr. 3)  

im 1. Obergeschoss von der Straße aus  

betrachtet links nebst KFZ-Stellplatz Nr. 3 

 

Aufteilung:   ETW Nr. 3 im 1. Obergeschoss links 
Diele, Wohn- und Esszimmer, Abstellraum, Küche, Schlafzimmer, innenliegendes Badezimmer 
– Wohnfläche: 63 qm laut Teilungserklärung 

 
Miteigentumsanteil:  137,74/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
    Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 41 
    Gebäude- und Freifläche, Plümers Kamp 7 
    314 qm Grundstücksgröße  

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 1. Obergeschoss links nebst einem 
Keller – Aufteilungsplan Nr. 3 -. 
Dem hier verbuchten Miteigentumsanteil ist das Sondernutzungsrecht an dem Kfz-Stellplatz 
Nr. 3 des Aufteilungsplanes zugeordnet. 
AG Essen-Steele, Wohnungsgrundbuch von Steele, Blatt 3193 

 

Eigentümer: siehe Originalgutachten 
 

Nutzer / Mieter:  Die ETW Nr. 3 ist zum Wertermittlungsstichtag vermietet. 

 

 

 

Stichtag:  01.02.2022 (Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag gemäß § 2 (4) und (5) 

ImmoWertV) 

 

Hinweis:  Auf die Hinweise auf den Seiten 4 bis 6 des Gutachtens wird Bezug genom-

men. 

  

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord Westfalen 

für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken 

Dipl.-Ing. Gabriele Leps 
                      - Architektin AKNW - 
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ETW Nr. 3: 

 

Ermittelter Verkehrswert für das unbelastete Wohnungseigentum:     112.000,-- EUR 

 

 

 

 

 

 

Diese Beschreibung stellt nur einen unvollständigen Überblick über das zu bewertende Objekt 

dar. Daher wird dem Interessenten eine Einsichtnahme in das vollständige Gutachten angera-

ten. 
 

Das Gutachten umfasst: 56 Textseiten, 13 Seiten Fotos, 1 Seite BGF, 4 Seiten Webmaps 

 

 

 

 

  

 

Waltrop, den 20.05.2022              

           Dipl.-Ing. Gabriele Leps  
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1.  Z U S A M M E N F A S S U N G    D E R    E R G E B N I S S E  

 

  Wertermittlungsstichtag: 01.02.2022 
 

Ortsbesichtigung    01.02.2022 

 

  Bewertungsobjekt    Mehrfamilienwohnhaus mit 7 Wohneinheiten und  

6 Stellplätzen 

Plümers Kamp 7, 45276 Essen 
         

        hier: 

        ETW Nr. 3 im 1. Obergeschoss 
 

Miteigentumsanteil 137,74 / 1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 41 

Gebäude- und Freifläche, Plümers Kamp 7 

314 qm Grundstücksgröße  

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im I. 

Obergeschoss links nebst einem Keller – Aufteilungsplan Nr. 3  

AG Essen-Steele, Wohnungsgrundbuch von Essen-Steele, Blatt 

3193 
 

Eigentümer     siehe Originalgutachten 

 

Nutzer     Die ETW Nr. 3 ist zum Wertermittlungsstichtag vermietet. 

 

Informationen zum Objekt  Baujahr Wohnhaus    1898 

       DG Ausbau / Aufstockung   1994 

 

       fiktives Baujahr     1973 

       fiktives Alter         49 Jahre 

       Gesamtnutzungsdauer       79 Jahre 

        wirtschaftl. Restnutzungsdauer       30 Jahre 

 

  Eintragungen in Abt. II des 

  Grundbuchs     AG Essen-Steele, Wohnungsgrundbuch von Steele, Blatt 3193 

Nr. 5  Zwangsversteigerungsvermerk zum Zwecke der  

Aufhebung der Gemeinschaft 

 

bergbauliche Einwirkungen Hierzu hat die Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 

04.05.2022 wie folgt Stellung genommen: 

„Das Grundstück liegt über dem auf Eisenerz verliehenen 

Bergwerksfeld „Neu Essen“ und über dem auf Steinkohle ver-

liehenen, inzwischen erloschenen Bergwerksfeld „Langen-

brahm II“. 

 Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Neu Essen“ ist die 

TRATON SE in München, vertreten durch die MAN GHH Immo-

bilien GmbH, Sterkrader Venn 2 in 46145 Oberhausen. 

 Die letzte Eigentümerin der erloschenen Bergbauberechti-

gung "Langenbrahm II" ist nicht mehr erreichbar. Ein Rechts-

nachfolger existiert nicht. 

… 

 Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen Ihrer An-

frage und da für die Bergbauberechtigung „Langenbrahm II“ 

keine Eigentümerin erreichbar ist, teile ich Ihnen mit, dass in 

den hier vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grund-

stücks kein heute noch einwirkungsrelevanter Bergbau doku-

mentiert ist. Hinweise auf einen nicht verzeichneten Uralt-

bergbau oder widerrechtlichen Abbau finden sich in den Un-

terlagen für den Grundstücksbereich nicht. 

 Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1960-er 

Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind 

abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tages-

oberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen. 

 

Bergbaubedingte Risiken bleiben bei der weiteren Wer-

termittlung in diesem Verfahren insgesamt unberück-

sichtigt. 
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Baulasten  keine belastenden Eintragungen im Baulastenverzeichnis der 

Stadt Essen 

- siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

Denkmalschutz nicht betroffen, es besteht allerdings Umgebungsschutz ge-

mäß § 9 (1) b) DSchG, da das hier in Rede stehende Objekt in 

der näheren Umgebung zu den eingetragenen Baudenkmä-

lern Nr. 372 und 371 liegt. 

- siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

Baurecht Das o.g. Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsver-

bindlichen Bebauungsplanes Nr. 06 / 78 – „Steele-Altstadt: Be-

reich Hengelerstr., Ruhrufer, IX. Änderung“ 

- siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

Sanierung / Entwicklung Das Grundstück ist nicht in einem förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiet bzw. städtebaulichen Entwicklungsbereich gele-

gen. 

- siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

 baubehördliche Beschränkungen Es sind für dieses Grundstück aktuell keine bauordnungsbe-

hördlichen Verfahren anhängig. 

- siehe dazu Punkt 3.3 und 4.1 des Gutachtens 

 

Altlasten keine Eintragung im Kataster über Altlasten und Flächen mit 

Bodenbelastungsverdacht der Stadt Essen 

 Eine Auswertung von historischen Karten ergab keine Hin-

weise auf eine frühere altlastenrelevante Nutzung. 

Jedoch liegen hinreichende Informationen vor, dass sich im 

unmittelbaren Umfeld des oben genannten Grundstücks ein 

Gewerbestandort befunden hat. Ob es sich hierbei um einen 

altlastrelevanten Standort handelt, muss noch geprüft wer-

den.  

 Aus Altlastensicht bestehe derzeit für das angefragte Grund-

stück kein Handlungsbedarf. 

        - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

  Wohnungsbindung    nicht betroffen 

- siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

  

 Erschließungskosten Erschließungskosten und Kanalanschlussbeiträge sind abge-

golten. Straßenbauliche Maßnahmen gemäß § 8 KAG NW ste-

hen derzeit nicht an. 

  - siehe dazu Punkt 3.3 des Gutachtens 

 

WEG Verwaltung    siehe Originalgutachten 

 

Von der Hausverwaltung wurden folgenden Angaben zum Ob-

jekt gemacht: 
 

… siehe Originalgutachten 

 

  Flächenzusammenstellung  Wohnfläche     63 m² ETW Nr. 3  

 

        Bruttogrundfläche  829 m² Wohnhaus  

 

  Wohnlage:     mittlere Wohnlage 

 

Besonderheiten:  

Bauschäden / Bau- und Funktions- 

mängel / Reparaturstau Diesbezüglich wird auf Punkt 4.4 des Gutachtens ver-

wiesen. 
   

 

 Bewertungsverfahren Es handelt sich bei dem hier zu bewertenden Objekt um eine 

zum Wertermittlungsstichtag vermietete Eigentumswoh-

nung, deren Nutzung eher auf die Erzielung von Rendite ge-

richtet ist. Zur Ermittlung des Verkehrswertes wird daher das 

Ertragswertverfahren herangezogen. 
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  Zusammenstellung der Werte: 

 
  ETW Nr. 3: 

 

Bodenwertanteil:     21.208,--  EUR 

 

Ertragswert der baulichen Anlagen:    92.491,--  EUR 

 

vorläufiger Ertragswert  113.699,-- EUR 

 

Marktanpassung             0,-- EUR 

 

  vorläufiger marktangepasster 

  Ertragswert:       113.699,--  EUR 

 

  besondere objektspezifische 

  Grundstücksmerkmale:    -   1.500,--  EUR Bauschäden / Baumängel/ 

                              Reparaturstau 

 

Ertragswert rd. 112.199,-- EUR 

 

  

  Verkehrswert    rd. 112.000,-- EUR  
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2.  A l l g e m e i n e    A n g a b e n 

 

  A u f t r a g g e b e r   Amtsgericht Essen 

des Gutachtens    Abteilung 180 

Zweigertstraße 52 

45130 Essen 

      gemäß Beschluss vom 07.12.2021 

 

Z w e c k     Vorbereitung der Zwangsversteigerung des Woh- 

des Gutachtens   nungseigentums zum Zweck der Aufhebung der Ge-

meinschaft 

 

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt 
und nur für den Auftraggeber bestimmt. Es darf nur für den 
oben angegebenen Zweck verwendet werden. Jede ander-
weitige Verwendung des Gutachtens und seiner Anlagen so-
wie die Vervielfältigungen durch Dritte sind nur vollständig 
und mit schriftlicher Einwilligung der unterzeichnenden Sach-
verständigen zulässig. 

 

G r u n d l a g e n    Baugesetzbuch 

der Wertermittlung   BauGB           vom 23.09.2004 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Sep-

tember 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist 

 

Immobilienwertermittlungsverordnung 

ImmoWertV         vom 14.07.2021 

        in Kraft ab: 01.01.2022 

 

        Wertermittlungsrichtlinien      

WertR 06           vom 01.03.2006 

Neufassung der Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte von 

Grundstücken vom 01.03.2006 

 

        Baunutzungsverordnung 

        BauNVO           vom 23.01.1990 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 

3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1802)  

 

        Statistisches Bundesamt, 

Baupreisindex       aktuelle Ausgabe 

 

  U n t e r l a g e n    Grundbuchkopie / 

zum Gutachten     Grundbuchauszug         vom 26.10.2021 

        Liegenschaftskatasterplan  

M.: 1 / 1.000          vom 16.12.2021 

        Baupläne                  laut Anlage 

        Berechnungen                 laut Anlage 

 

  B e s i c h t i g u n g   01.02.2022 

 Beteiligte - eine Miteigentümerin der ETW Nr. 3 

  - die Mieterin der ETW Nr. 3 

- Frau Rita Poppensieker, Mitarbeiterin der Sach-

verständigen Dipl.-Ing. Gabriele Leps 

- Frau Dipl.-Ing. Gabriele Leps, Architektin AKNW 
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  S t i c h t a g    01.02.2022 

  der Bewertung 

 

  U m f a n g     -  56 Seiten 

  des Gutachtens    -  Katasterauszug 

        -  Stadtplanausschnitt 

        -  Grundrisse, Schnitt und Ansichten 

        -  Fotos 

        -  Grundbuchauszug 

-  Stellungnahmen zum Planungsrecht, 

 zu Baulasten und Altlasten 

 

B e w e r t u n g s u m f a n g 
 

  bei der Wertermittlung 

 

 wurden berücksichtigt: - Beschaffenheit und Eigenschaften des Grund-

stücks 

- Lage- und Grundstücksmerkmale sowie Ent-

wicklungszustand 

        - beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 

        - Art und Maß der baulichen Nutzung 

        - Nutzung und Erträge 

        - wertbeeinflussende Rechte und Belastungen 

        - die allgemeine Immobilienmarktlage 

- künftige Entwicklungen, die aufgrund konkre-

ter Tatsachen zu erwarten sind 
 

insbesondere nicht  

berücksichtigt:  - in Abt. III des Grundbuchs eingetragene Grund-

schulden, Hypotheken, etc.; sie haben keinen 

Einfluss auf den Verkehrswert 

- eventuell vorhandene Bodenverunreinigun-

gen und Altlasten 

- Holzkonstruktionen wurden nicht auf Schäd-

lingsbefall und Dächer nicht auf Dichtigkeit 

überprüft 

- mögliche Belastung mit Kampfmitteln 

- steuerliche Einflüsse 

- mögliche Schadstoffbelastungen einzelner 

Bauteile 

- besondere Bodenverhältnisse 

- mögliche Abweichungen oder Mängel in Hin-

blick auf die Anforderungen an den Brand-, 

Schall- und Wärmeschutz, Anforderungen in-

folge geänderter energetischer Vorgaben und 

in Bezug auf Rauchwarnmeldesysteme 

- mögliche Auswirkungen etwaiger bergbauli-

cher Aktivitäten auf das Grundstück 

- die Funktionstüchtigkeit der haustechnischen 

Anlagen wurde nicht überprüft 

-  wertbeeinflussende Eigenschaften, die sich 

aus nicht vorgelegten und im Grundlagenver-

zeichnis nicht aufgeführten Dokumenten erge-

ben. 
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Energieausweis: Nach den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetzes vom 

08.08.2020 (GEG), in der derzeit geltenden Fassung, 

hat der Verkäufer des Grundstücks dem potentiellen 

Käufer einen Energieausweis vorzulegen. Dies gilt 

auch für den Eigentümer bei der Vermietung von 

Wohnungen. 
 

Diesseits ist nicht bekannt, ob für das in Rede 

stehende Objekt ein Energieausweis vorliegt. 

 

 

  B E S C H R E I B U N G   U N D   B E U R T E I L U N G 

 

3.  G R U N D S T Ü C K 

 

3.1  G r u n d s t ü c k s d a t e n 

 

- G r u n d s t ü c k Lage des Grundstücks im Wohngebiet 

 

  - A n s c h r i f t    Plümers Kamp 7 

45276 Essen 

 

- O b j e k t t y p  Mehrfamilienwohnhaus mit 7 Wohneinheiten und  

6 Stellplätzen 

    

   hier: 

   ETW Nr. 3 im 1. Obergeschoss links 

    

- N u t z e r    Die ETW Nr. 3 ist zum Wertermittlungsstichtag ver-

mietet. 

 

 - G r u n d b u c h   Amtsgericht Essen-Steele 

        Wohnungsgrundbuch von Steele 

        Blatt 3193 – ETW Nr. 3 

         

- M i t e i g e n t u m s –  Amtsgericht Essen-Steele 

a n t e i l    Wohnungsgrundbuch von Steele, Blatt 3193: 

 

 137,74 / 1.000 (einhundertsiebenunddreißig 74 / 100 

Tausendstel) Miteigentumsanteil an dem Grundstück 

 

Gemarkung    Steele 

Flur 13    Flurstück 41 

Gebäude- und Freifläche Plümers Kamp 7 

Grundstücksgröße  314 qm 
 

verbunden mit dem Sondereigentum an der Woh-

nung im I. Obergeschoss links nebst einem Keller – 

Aufteilungsplan Nr. 3 -. 
 

Das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu 

den anderen Miteigentumsanteilen gehörenden 

Sondereigentumsrechte beschränkt. Die einzelnen 

Anteile sind in den Grundbüchern von Steele Blatt 

3191 bis 3197 verzeichnet.  
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Die Veräußerung bedarf der Zustimmung des Ver-

walters. 
 

Die Zustimmung ist nicht erforderlich 

a) zur Veräußerung an Ehegatten, an Verwandte 

in gerader Linie oder Verwandte zweiten Gra-

des in der Seitenlinie, 

b) zur Veräußerung an einen anderen Wohnungs-

eigentümer oder seinen Ehegatten, 

c) zur Veräußerung im Wege der Zwangsvollstre-

ckung oder durch den Konkursverwalter, 

d) zur Erstveräußerung durch den derzeitigen Ei-

gentümer.  
 

Wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Son-

dereigentums wird auf die Bewilligung vom 2. Ja-

nuar 1995 Bezug genommen.  

 

2  

zu 1 Die Teilungserklärung ist hinsichtlich der Nutzung 

des Spitzbodens geändert. Unter Bezugnahme auf 

die Bewilligungen vom 5. August 1997 (UR.-Nr. 239 / 

97 des Notars Johannes Brecklinghaus in Essen-Kray) 

und 12. August 1997 (UR-Nr. 311 / 97 des Notars Man-

fred Buse in Gelsenkirchen) eingetragen am 22. Au-

gust 1997. 

 

3  

zu 1 Die Teilungserklärung ist geändert. Sondernutzungs-

rechte an den Kfz-Stellplätzen sind begründet und 

zugeordnet. Dem hier verbuchten Miteigentumsan-

teil ist das Sondernutzungsrecht an dem Kfz-Stell-

platz Nr. 3 des Aufteilungsplans zugeordnet. Unter 

Bezugnahme auf die Bewilligungen vom 05. August 

1997 (Ur-Nr. 239 / 97 des Notars Johannes Breck- 

linghaus in Essen-Kray) und vom 12. August 1997 (Ur-

Nr. 311 / 97 des Notars Manfred Buse in Gelsenkir-

chen) eingetragen am 01. September 1998. 

 

4  

zu 1 Grunddienstbarkeit (Wegerecht) an dem Grundstück 

Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 42, eingetragen 

im Grundbuch von Steele Blatt 1065 A Abteilung II Nr. 

6 zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Grund-

stücks Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 41. 

 

➔  Das genannte begünstigende Wegerecht si-

chert die Zufahrt zum Hofbereich und den 

Stellplätzen des hier zu bewertenden Grund-

stücks und damit die Möglichkeit zur Ertragser-

zielung aus den Stellplätzen. Da der Ertrag des 

Stellplatzes des dem hier zu bewertenden Woh-

nungseigentum zugeordneten Stellplatzes in 

der Wertermittlung berücksichtigt ist, wird ein 

weiterer Zuschlag bedingt durch das oben ge-

nannte begünstigende Wegerecht nach dies-

seitiger Einschätzung als nicht angemessen er-

achtet.  
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3.2  L a s t e n    u n d    B e s c h r ä n k u n g e n  

 

  - Grundbuch Abteilung II 

   Lasten:    Amtsgericht Essen-Steele 

Wohnungsgrundbuch von Steele, Blatt 3193: 

 

5. Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhe-

bung der Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht 

Essen, 180 K 042 / 21). Eingetragen am 26.10.2021. 

 

 

3.3  G r u n d s t ü c k s b e s c h r e i b u n g 

 

  L a g e  

 

  -  Ort:     Essen 

  - Lage im Ort:    Ortsteil Steele 

- zur Stadt: Essen ist eine Großstadt im Zentrum des Ruhrgebiets 

und der Metropolregion Rhein-Ruhr. Nach Köln, Düs-

seldorf und Dortmund ist Essen die viertgrößte 

Stadt des Landes Nordrhein-Westfalen sowie eines 

der Oberzentren. Die kreisfreie Stadt im Regierungs-

bezirk Düsseldorf zählt mit ihren rd. 583.000 Einwoh-

nern zu den zehn größten Städten Deutschlands. 

  Essen ist als bedeutender Industrie- und Wirtschafts-

standort Sitz bekannter Großunternehmen und mit 

der Universität Duisburg-Essen auch Hochschul-

standort.  

- Einwohnerzahl: ca. 583.000  

- Straße: einspurige, asphaltierte, innerstädtische Straße  

  - Grundstückslage:   an der Straße gelegen 

  - Grundstücksausrichtung  Ost-Ausrichtung des Grundstücks 

  - Verkehrslage:   gut 

Die Stadt Essen ist verkehrstechnisch gut angebun-

den. Die Bundesautobahn A 42 verläuft in ost-westli-

cher Richtung nördlich des Stadtgebiets und verbin-

det Essen mit weiteren im Ruhrgebiet gelegenen 

Städten wie z.B. Duisburg und Dortmund. Im Süden 

des Stadtgebietes verläuft die Bundesautobahn A 40 

in Richtung Duisburg sowie Dortmund. Mit der Bun-

desautobahn A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf be-

steht insgesamt eine gute Anbindung an das natio-

nale Straßennetz. Auch die Anbindung an das Schie-

nennetz mit ICE Anschluss ist als gut zu bezeichnen. 

Im Stadtgebiet befinden sich mehrere Bahnhöfe. 

Der internationale Flughafen Düsseldorf sowie der 

Regionalflughafen Dortmund–Wickede sind in einer 

Entfernung von rd. 29 bzw. 49 km zu Essen gelegen. 

Mit dem Rhein-Herne-Kanal im Norden des Stadtge-

biets verfügt Essen über einen Anschluss an das eu-

ropäische Wasserstraßennetz. 

  - Besonderheiten:   keine 

- Straßenlandabtretungen: Angaben zu vorgesehenen Straßenlandabtretungen 

wurden von der Stadt Essen nicht gemacht. 
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  M e r k m a l e  

 

  - Beschaffenheit:   eben 

- Abmessungen:  regelmäßige Grundstücksform 

   mittlere Tiefe des Grundstücks ca. 24,50 m, Straßen-

front ca. 13 m.  

   Die genauen Abmessungen sind aus dem in der An-

lage befindlichen Lageplan zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Die Erschließung des Hofbereichs und der Stellplätze 

erfolgt über das Grundstück Plümers Kamp 5. Im Be-

standsverzeichnis des Grundbuchs ist zugunsten des 

hier zu bewertenden Grundstücks ein Wegerecht 

vermerkt. Es wird eine gesicherte Erschließung des 

Hofbereichs und der Stellplätze angenommen. 

- Störeinflüsse: keine 

-  Umgebung: Die umliegende Bebauung stellt sich als mehrge-

schossige, geschlossene Wohnbebauung dar. 

- bergbauliche Einwirkungen: Hierzu hat die Bezirksregierung Arnsberg mit Schrei-

ben vom 04.05.2022 wie folgt Stellung genommen: 

 

Das zu bewertende Grundstück liegt über dem auf 

Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld „Neu Essen“ und 

über dem auf Steinkohle verliehenen, inzwischen er-

loschenen Bergwerksfeld „Langenbrahm II“. 

 Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Neu Essen“ 

ist die TRATON SE in München, vertreten durch die 

MAN GHH Immobilien GmbH, Sterkrader Venn 2 in 

46145 Oberhausen. 
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 Die letzte Eigentümerin der erloschenen Bergbaube-

rechtigung "Langenbrahm II" ist nicht mehr erreich-

bar. Ein Rechtsnachfolger existiert nicht. 

 Bei Bergschadensersatzansprüchen und Bergscha-

densverzicht handelt es sich um Angelegenheiten, 

die auf privatrechtlicher Ebene zwischen Grundei-

gentümer und Bergwerksunternehmerin oder Berg-

werkseigentümerin zu regeln sind. Diese Angelegen-

heiten fallen nicht in die Zuständigkeit der Bergbe-

hörde. Anfragen in dieser Sache sind daher gegebe-

nenfalls an die oben genannte Bergwerkseigentü-

merin zu richten. 

 Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- 

und Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von 

Bergschäden. Bei anstehenden Baumaßnahmen 

sollte die Bergwerkseigentümerin befragt werden, 

ob noch mit Schäden aus ihrer Bergbautätigkeit zu-

rechnen ist und welche „Anpassungs- und Siche-

rungsmaßnahmen“ die Bergwerkseigentümerin im 

Hinblick auf ihre eigenen Bergbautätigkeiten für er-

forderlich hält. 

 

 Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen der 

Anfrage und da für die Bergbauberechtigung „Lan-

genbrahm II“ keine Eigentümerin erreichbar ist, wird 

mitgeteilt, dass in den vorliegenden Unterlagen im 

Bereich des Grundstücks kein heute noch einwir-

kungsrelevanter Bergbau dokumentiert ist. Hin-

weise auf einen nicht verzeichneten Uraltbergbau 

oder widerrechtlichen Abbau finden sich in den Un-

terlagen für den Grundstücksbereich nicht. 

 

 Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 

1960-er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden 

Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulichen Ein-

wirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach 

nicht mehr zu rechnen. 

 

 Hinweise: 

 Die Bearbeitung beziehe sich auf das genannte 

Grundstück. Eine Übertragung der Ergebnisse der 

Stellungnahme auf benachbarte Grundstücke sei 

nicht zulässig, da sich die Untergrundsituation auf 

sehr kurze Entfernung ändern kann. 

 

 Das vorliegende Schreiben wurde auf Grundlage des 

aktuellen Kenntnisstands erarbeitet. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten 

mit der zur Erfüllung ihrer öffentlichen Angaben er-

forderlichen Sorgfalt erhoben und zusammenge-

stellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständig-

keit und Genauigkeit der Daten kann jedoch nicht 

übernommen werden. 

  



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 14 von 56 

Geschäftszeichen: AG Essen-Steele, 180 K 042 / 21 

Gutachten-Nr.: W 3692-12-2021 

ETW Nr. 3 im 1. OG, Plümers Kamp 7, 45276 Essen 

 
 

  Bergbaubedingte Risiken bleiben bei der weite-

ren Wertermittlung in diesem Verfahren insge-

samt unberücksichtigt. 

- Bodenverhältnisse: Ein Bodengutachten liegt nicht vor. Die Bodenver-

hältnisse wurden im Rahmen dieser Begutachtung 

nicht untersucht, etwa bestehende Besonderheiten 

bleiben daher vollständig unberücksichtigt. 

 

E n t f e r n u n g e n 
 

  - Entfernungen:   Autobahn:    A 52 Essen / Düsseldorf 

AS Essen-Bergerhausen (30) in ca. 4,1 

km Entfernung 

A 40 Dortmund / Essen 

AS Essen-Kray (27) in ca. 2,5 km Ent-

fernung 

Flughäfen: Internationaler Flughafen Düssel-

dorf in ca. 31 km Entfernung und 

der Flughafen Dortmund-Wickede 

in ca. 50 km Entfernung 

Bahnhof: Hauptbahnhof Essen in ca. 5,2 km 

Entfernung 

Bahnhof Essen Steele mit Anschluss 

an die Zuglinien RE14, RE49, S1, S3, 

S9 und die Trambahnlinien 103, 109 

sowie die Buslinie SEV in ca. 750 m 

Entfernung  

Bus: die Bushaltestelle „Grendtor“ mit 

Anschluss an die Linie 144, 164, 166, 

170, 174, 177, 184, 194, NE4, NE 5, 

NE51 befindet sich fußläufig in ca. 

210 m Entfernung  
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- nächste Stadt: z.B. Bochum in ca. 11,5 km und Mülheim an der Ruhr 

in ca. 15 km Entfernung 

- Innenstadt: die Innenstadt von Essen befindet sich in westlicher 

Richtung in ca. 5 km Entfernung 

- Läden für den täglichen 

Bedarf: in der Innenstadt von Essen in ca. 5 km Entfernung 

und in der näheren Umgebung im Ortskern von 

Steele in ca. 350 m Entfernung 

- Universität Entfernung zur Universität Duisburg-Essen ca. 7,6 

km, zur Ruhr-Universität Bochum ca. 21 km, zur Tech-

nischen Universität Dortmund ca. 28 km und zur 

Folkwang Universität der Künste ca. 7 km  

- Naherholungsgebiete: Entfernung zum „Baldeneysee“ ca. 7 km und zum 

„Grugapark“ ca. 8,6 km 

- Messe Essen Messe Essen “Gruga“ ca. 7,8 km 

 

  E r s c h l i e ß u n g 

 

- Straße: Die Straße „Plümers Kamp“ stellt sich in diesem Be-

reich als einspurige, asphaltierte, innerstädtische 

Straße dar. Beidseitig der Straße befinden sich Geh-

wege in Betonsteinplatten und Betonsteinpflaste-

rung. Parkmöglichkeiten befinden sich am Straßen-

rand. Der Straßenrandbereich ist begrünt. 

  - Versorgung:   Wasser, Strom, Telefon, Gas 

  - Entsorgung:   Abwasser 

 

B a u l a s t e n  Laut Schreiben der Stadtverwaltung Essen - Amt für 

Stadtplanung und Bauordnung - vom 13.01.2022 

wird bescheinigt, dass zu Lasten des Grundstücks 

 

 45276 Essen, Plümers Kamp 7 
  Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 41 
 

  keine Baulasten im Baulastenverzeichnis von Essen 

eingetragen sind. 

 

D e n k m a l s c h u t z  Laut Schreiben der Stadt Essen, Untere Denkmalbe-

hörde, vom 20.12.2021 wird mitgeteilt, dass das Ob-

jekt „Plümers Kamp 7“ in 45276 Essen nicht gemäß § 

3 Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen (DSchG) in die Denkmalliste der Stadt Es-

sen eingetragen ist, weder als Bau- noch als Boden-

denkmal. 

 

   Es besteht allerdings Umgebungsschutz gem. § 9 (1) 

b) DSchG, da es in der näheren Umgebung zu den ein-

getragenen Baudenkmalen Nr. 372 (Hünninghausen-

weg 67) und Nr. 371 (Hünninghausenweg 65) liegt. 

 

 Bei geplanten Baumaßnahmen an dem hier in 

Rede stehenden Objekt bzw. auf dem zu bewer-

tenden Grundstück wird daher empfohlen, Kon-

takt mit den zuständigen Behörden der Stadt Es-

sen aufzunehmen. 
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  Außerdem könnten bei Bodeneingriffen jederzeit 

unentdeckte Bodendenkmäler aufgefunden wer-

den. In diesen Fällen ist dies gemäß §§ 15 und 16 

DSchG der Unteren Denkmalbehörde anzuzeigen 

und zu erhalten. Bei der Vergabe von Ausschach-

tungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträgen 

sollen die ausführenden Baufirmen auf die Melde-

pflicht bei der Stadt Essen, Fachbereich 61-8 (UDB), 

Stadtarchäologie, Tel.: 0201 - 88 - 61806 hingewiesen 

werden. 

 

W o h n u n g s b i n d u n g Laut Schreiben der Stadt Essen, Einwohneramt - 

Fachabteilung Service und Wohnungsangelegenhei-

ten – vom 17.12.2021 unterliegt das Objekt Plü-

mers Kamp 7 in Essen weder dem Gesetz zur För-

derung und Nutzung von Wohnraum für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 in der 

geltenden Fassung noch sonstigen wohnungs-

rechtlichen Bindungen. 

 

B a u r e c h t Laut Schreiben der Stadtverwaltung Essen, Amt für 

Stadtplanung und Bauordnung, vom 17.12.2021 ist 

das Grundstück 

  

 45276 Essen, Plümers Kamp 7 
  Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 41 

   

im Geltungsbereich des - seit dem 24.10.1980 rechts-

verbindlichen - Bebauungsplanes Nr. 06 /78 der Stadt 

Essen mit dem Titel „Steele-Altstadt: Bereich Henge-

lerstr., Ruhrufer, IX. Änderung“ gelegen. 

 

Der Bebauungsplan trifft für dieses Grundstück die 

nachstehenden Festsetzungen: 

Allgemeines Wohngebiet (WA),  

geschlossene, dreigeschossige Bauweise,  

Grundflächenzahl 0,5, 

Geschossflächenzahl 1,6 

 

Auf die textlichen Festsetzungen wird verwiesen. 

 

S a n i e r u n g Laut Schreiben der Stadt Essen – Amt für Stadterneu-

erung und Bodenmanagement - vom 21.01.2022 

wird mitgeteilt, dass das Grundstück 
 

 45276 Essen, Plümers Kamp 7 
  Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 41 

 

nicht in einem förmlich festgelegten Sanierungsge-

biet bzw. städtebaulichen Entwicklungsbereich 

liegt.  
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b a u b e h ö r d l i c h e 

B e s c h r ä n k u n g e n Laut Schreiben der Stadt Essen - Bereich Stadtpla-

nung und Bauordnung - vom 14.01.2021 wird mitge-

teilt, dass für das zu bewertende Grundstück aktuell 

keine bauordnungsbehördlichen Verfahren anhän-

gig sind.  
 

Die formelle und materielle Legalität der bauli-

chen Anlagen wird vorausgesetzt. 

 

A l t l a s t e n  Laut Schreiben der Stadtverwaltung Essen – Amt für 

Geoinformation, Vermessung und Kataster, Untere 

Bodenschutzbehörde - vom 20.01.2022 ist das Grund-

stück 
 

 45276 Essen, Plümers Kamp 7 
  Gemarkung Steele, Flur 13, Flurstück 41 

 

zurzeit nicht im Kataster über Altlasten und Flächen 

mit Bodenbelastungsverdacht der Stadt Essen er-

fasst. 
 

Auch eine weitere Auswertung von historischen Kar-

ten ergab keine Hinweise auf eine frühere altlasten-

relevante Nutzung.  

 

Jedoch liegen hinreichende Informationen vor, dass 

sich im unmittelbaren Umfeld des oben genannten 

Grundstücks ein Gewerbestandort befunden hat. Ob 

es sich hierbei tatsächlich um einen altlastrelevan-

ten Standort handelt, muss noch geprüft werden.  

 

Im Rahmen der Erstellung der Baugrundplanungs-

karte wurde im Jahr 1964 im nördlichen Grundstück-

bereich eine Bohrung niedergebracht. Es wurde 

eine Anschüttung mit einer Mächtigkeit von 1,2 m 

vorgefunden, über deren Zusammensetzung aller-

dings nichts bekannt ist.  

 

Aus Altlastensicht besteht derzeit für das angefragte 

Grundstück kein Handlungsbedarf. Im Zuge von Bau-

vorhaben, insbesondre bei Eingriffen in den Boden, 

sind aber Auflagen des Umweltamtes, Untere Bo-

denschutzbehörde, möglich. Art und Umfang der 

Auflagen sind von dem jeweiligen Bauvorhaben ab-

hängig.  
 

Diese Auskunft beruht laut weiterer Angabe auf dem 

derzeitigen Kenntnisstand. 
 

Altlasten im weitesten Sinne bleiben bei der Er-

stellung dieses Gutachtens unberücksichtigt. 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ab-

weichungen von den im weiteren Gutachten unter-

stellten Gegebenheiten erhebliche Wertverände-

rungen zur Folge haben können, die auch zu negati-

ven Verkehrswerten führen können. Zur Einschät- 
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zung bedarf es umfangreicher Untersuchungen, die 

zur Erstellung dieses Gutachtens nicht durchgeführt 

wurden. 

 

a b g a b e n r e c h t l i c h e r 

Z u s t a n d   Laut Schreiben der Stadtverwaltung Essen - Amt für 

Straßen und Verkehr - vom 16.12.2021 wird für das zu 

bewertende Grundstück bescheinigt, dass die Er-

schließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch 

(BauGB) und die Kanalanschlussbeiträge nach dem 

Kommunalabgabengesetz (KAGNW) für die Anlieger-

front der oben genannten Straße getilgt sind. 
 

 Ferner wird mitgeteilt, dass straßenbauliche Maß-

nahmen, die eine Beitragspflicht gemäß § 8 des Kom-

munalabgabengesetztes NW auslösen, derzeit im 

Sachgebiet nicht als Meldung vorliegen. 

 

 

 

3.4  B e u r t e i l u n g 

 

  - Lage     hier: 

Gemäß Mietspiegel der Stadt Essen Einordnung in 

die Lageklasse 3 – mittlere Wohnlage 

Bodenrichtwert 380,-- EUR / qm zum 01.01.2022 

          Wohnbauflächen, Geschosszahl II-XXI, Grundstückstiefe 40 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nutzbarkeit Eine Nutzung der ETW Nr. 3 ist in dem zum Werter-

mittlungsstichtag vorgefundenen Zustand uneinge-

schränkt möglich. 
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4.  B E B A U U N G 

 

4.1  A l l g e m e i n e s  

 

- Gebäudetyp: Mehrfamilienwohnhaus mit 7 Wohneinheiten und 

6 Stellplätzen 

 

Hier: 

 

 ETW Nr. 3 im 1. Obergeschoss links 

         

- Geschosse:  unterkellert, Satteldach, zur Straßenseite dreige-

schossig mit ausgebautem Dachgeschoss, zur Hof-

seite viergeschossig mit nicht ausgebautem Dachge-

schoss 

         

  - Gebäudenutzung:   Wohnnutzung 

         

         

- Raumbezeichnung.  ETW Nr. 3 im 1. Obergeschoss links: 

Diele, Wohn- und Esszimmer, Abstellraum, Küche, 

Schlafzimmer, innenliegendes Badezimmer 

 

Gemeinschaftstreppenhaus: 

1. Obergeschoss: 

Abstellraum auf dem Treppenpodest 

 

Kellergeschoss: 

2 Flure, Waschküche, Trockenraum (durch die Wasch-

küche zugänglich), Heizungsraum, Abstellräume zu 

den Wohneinheiten 
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4.2  G e b ä u d e d a t e n   /   F l ä c h e n   /   M a s s e n 

 

Die Daten für die bebaute Fläche (Grundfläche), die Brutto-Grundfläche/BGF, den 

Brutto-Rauminhalt (umbauter Raum) und die Wohn- und Nutzfläche wurden aus den 

zur Verfügung gestellten Unterlagen übernommen oder in der Anlage selbst berech-

net. 

 

Bei einer Bebauung mit unterschiedlichen Baujahren und / oder Gesamtnutzungsdau-

ern sind die gewichteten Mitteldaten unter Punkt 7.3 errechnet. 

 

  - Ursprungsbaujahr  Baujahr Wohnhaus     1898 

        Antrag Aufstockung und Ausbau DG  1994 

 

- mittleres Baujahr       1973 (fiktiv) 

  - mittleres Alter           49 Jahre 

  - mittlere Gesamtnutzungsdauer        79 Jahre 

  - Restnutzungsdauer          30 Jahre  

 

 - Grundstücksfläche   314  m²  

 

 - bebaute Fläche   rd. 150  m² Grundflächenzahl   GRZ  0,48 

 

  - Geschossfläche   rd. 533  m²  Geschossflächenzahl  GFZ  1,70 

   ohne DG  
 

  - Brutto - Grundfläche  rd. 829  m²
 

Mehrfamilienwohnhaus 

   

- Wohn/Nutzfläche  Gemäß Angabe in der Teilungserklärung: 

rd.   43  m² ETW Nr. 1 im EG links 

rd.   43  m² ETW Nr. 2 im EG rechts 

rd.   63  m² ETW Nr. 3 im I. OG links 

rd.   48  m² ETW Nr. 4 im I. OG rechts 

rd.   63  m² ETW Nr. 5 im II. OG links 

rd.   48  m² ETW Nr. 6 im II. OG rechts 

rd. 118  m² ETW Nr. 7 im DG 

rd. 426  m² Gesamtwohnfläche 
 

 

Gemäß überschlägiger Überprüfung der Wohnfläche 

der ETW Nr. 3 auf Grundlage der vorliegenden Bau-

zeichnungen hat sich eine Fläche von rd. 62 m² erge-

ben. 

 

Die in der Teilungserklärung ausgewiesene Wohnflä-

che wird bei der weiteren Wertermittlung dennoch 

als maßgeblich in Ansatz gebracht. 

 

Der Anteil der ETW Nr. 3 an der Gesamtwohn- und 

Nutzfläche des Objektes beträgt rd. 14,79 %. 
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4.3  B a u b e s c h r e i b u n g 

 

Beschrieben sind vorherrschende Ausführungen, die in Teilbereichen abweichen kön-

nen. Die Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf vorliegenden Unterla-

gen, Hinweisen oder dem Bauniveau entsprechenden Annahmen und sind daher un-

verbindlich. Die Funktionstüchtigkeit einzelner Bauteile und Anlagen wurde nicht ge-

prüft. Aussagen über Baumängel und -schäden können deshalb unvollständig sein. 

 

  R o h b a u 

 

  - Konstruktion   massive Mauerwerksbauweise 

  - Keller  Wände  Mauerwerk 

     Decke   Stahlsteinkappendecke 

  - Geschosse Wände  Mauerwerk 

     Decken  Holzbalkendecken 

- Dachkonstruktion Satteldach mit Betondachsteineindeckung 

  Gaube zur Straßenseite mit Eternitverkleidung als 

Flachdachgaube, die Dachfläche wird als Balkon zum 

Spitzboden genutzt 

- Regenentwässerung Zinkdachrinnen und -fallrohre 

   

F a s s a d e  Strukturputz mit Anstrich, Stuckelemente zur 

Straßenseite 

  

  H a u s t e c h n i k 

 

- Heizung Anlage Gaszentralheizungsanlage 

   Zustand und Funktion der Heiztechnik wurde nicht 

geprüft. Aussagen über eine etwa anstehende Er-

neuerung im Zusammenhang mit gesteigerten um-

weltrechtlichen Anforderungen an die Heiztechnik 

können nicht getroffen werden. Es wird angenom-

men, dass die Heizungsanlage insoweit den rechtli-

chen Erfordernissen entsprechend betrieben wer-

den kann und kein Austausch ansteht. 

   ETW Nr. 3: Fußbodenheizung 

  Energie Gas 

- Warmwasserversorgung ETW Nr. 3: 

  Warmwasserbereitung über Elektrodurchlauferhit-

zer 

- Elektroanlage ETW Nr. 3: 

  durchschnittliche Hausinstallation in Bezug auf die 

Anzahl von Steckdosen und Auslässen 

  Gegensprechanlage 

 

  A u s b a u     Qualität:  

 

Erdgeschoss  

  

Gemeinschafts-  

treppenhaus Hauseingangstür als Aluminiumtür mit Lichtaus-

schnitt in Isolierverglasung 

doppelflügelige Holztür mit Lichtausschnitt in Orna-

mentverglasung sowie Rundbogen-Oberlicht mit 

Einfachverglasung zum rückwärtigen Treppenhaus, 

Tür zum Kellergeschoss mit Futter und Bekleidung  
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als Holztür mit Anstrich, Fliesenfußboden, Wand Rau-

ser gestrichen, Decke mit Verkleidung, Raufaser und 

Anstrich, eingearbeitete Spots, Briefkastenanlage 

 

Treppe zum Kellergeschoss als Stahlbetontreppe 

ohne Belag, Wand Putz gestrichen 

 

1. Obergeschoss  

  

Gemeinschafts-  

treppenhaus Wand Raufaser gestrichen, Decke mit Verkleidung, 

Raufaser und Anstrich, eingearbeitete Spots 

 

Treppe als Holzwangentreppe mit Holzgeländer und 

Holzhandlauf, alles mit Anstrich, Stufen und Setzstu-

fen mit PVC-Belag, Kunststofffenster mit Isolierver-

glasung auf den Treppenpodesten 

   

Abstellraum /  

Treppenpodest Innentür wie vor, PVC-Fußboden, Wand und Decke 

Raufaser gestrichen 

  

ETW Nr. 3 im  

1. OG links  

  

Diele  Wohnungseingangstür und Innentüren mit Futter 

und Bekleidung, glatt abgesperrt in Eiche rustikal, 

Fliesenfußboden, Wand und Decke Raufaser gestri-

chen, Gegensprechanlage 

    

Wohnzimmer Innentür wie vor, das Türblatt ist beschädigt, Lami-

natfußboden, Wand und Decke Raufaser gestrichen, 

Kunststofffenster mit Isolierverglasung 

    

Abstellraum  Innentür wie vor, Fliesenfußboden, Wand und Decke 

Raufaser gestrichen 

    

Küche  Innentür wie vor mit Lichtausschnitt in Ornament-

verglasung, Laminatfußboden, Fliesenspiegel im Ar-

beitsplattenbereich, Wand Tapete, Decke Raufaser 

gestrichen, Kunststofffenster mit Isolierverglasung, 

die Fenster sind aus März 1994, Elektroherdan-

schluss, Spülmaschinenanschluss, Spüle mit Heiß- 

und Kaltwasseranschluss, Untertischgerät 

    

Schlafzimmer Innentür wie vor ohne Lichtausschnitt, das Türblatt 

ist beschädigt, Laminatfußboden, Wand und Decke 

Raufaser gestrichen, Kunststofffenster mit Isolier-

verglasung 

    

Badezimmer innenliegend 

Innentür wie vor, Fliesenfußboden, Wandfliesen bis 

ca. 2,20 m Höhe, darüber Wand und Decke Raufaser 

gestrichen, Elektrolüfter, Stand-WC mit Spülkasten, 

Waschtisch mit Heiß- und Kaltwasseranschluss, Elekt-

rodurchlauferhitzer, Badewanne mit Heiß- und Kalt-  
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wasseranschluss, Emaille-Schäden, Handbrause, 

Duschtasse mit Heiß- und Kaltwasseranschluss, Uni-

car-Garnitur, Kunststoffduschverkleidung, die Revisi-

onsöffnungen für Badewanne und Dusche sind ge-

öffnet, hier sind neue Fliesen einzubringen, die Flie-

sen für die Revisionsöffnungen sind laut Angabe vor-

handen, Badewanne und Dusche als farbige Sani-

tärobjekte, Waschtisch und WC in weiß 

  

Kellergeschoss  

   

Flur 1  Betonfußboden, Wand Putz, Stahlsteinkappende-

cke, Elektrounterverteilung, Telefonanschluss 

    

Waschküche Betonfußboden mit Bodeneinlauf, Stahlbetonsockel 

für Waschmaschinen und Trockner, Wand Putz ge-

strichen, Stahlsteinkappendecke, Stahlfenster mit 

Mäusegittern, Feuchteschäden im Außenwandbe-

reich, Anschlüsse für Waschmaschinen und Trockner 

für jede Wohneinheit vorhanden 

    

Trockenraum durch die Waschküche zugänglich 

PVC-Fußboden, Wand Putz gestrichen, Stahlsteinkap-

pendecke, Stahlfenster mit Mäusegittern, Gas- und 

Wasserhausanschluss, Feuchteschäden im Wandbe-

reich 

    

Heizungsraum Zinkaltür - der Heizungsraum ist verschlossen 

Eine Besichtigung wurde nicht ermöglicht. 

 

Flur 2 Betonfußboden, Holzlattenkonstruktionen zu den 

Abstellräumen, Wand Putz gestrichen, Stahlsteinkap-

pendecke  

 

Abstellraum zur  

ETW Nr. 3 Holzlattenkonstruktion, Wand Putz gestrichen, 

Stahlsteinkappendecke, Stahlfenster mit Mäusegit-

tern 

    

-  Einbauten    Gemeinschaftstreppenhaus: 

 Briefkasten- und Klingelanlage im Erdgeschoss 

 Gegensprechanlage 

  

- Verwaltung Die Haus- und Wohnungsverwaltung obliegt: 

  

… siehe Originalgutachten 
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Von der Hausverwaltung wurden folgenden Anga-

ben zum Objekt gemacht: 

 

… siehe Originalgutachten 

 

 

 

    

4.4 Z u s t a n d      

ETW Nr. 3: zufriedenstellender Zustand 

 

  wertmindernde Umstände: 

 

- Bauschäden /    

Bau-/ Funktionsmängel/   

Reparaturstau ETW Nr. 3 im 1. Obergeschoss links: 

Wohnzimmer, Schlafzimmer: 

Schäden an den Türblättern 

   Badezimmer: 

Die Revisionsöffnungen für Badewanne und Dusche 

sind geöffnet, hier sind neue Fliesen einzubringen, 

in der Badewanne teilweise Emaille-Schäden. 

    

 Kellergeschoss: 

 Waschküche / Trockenraum: 

Feuchteschäden im Außenwandbereich. 

 

Außen: 

Im Bereich der Mauereinfriedung teilweise Rissbil-

dung. 

 

  - Instandhaltung   ETW Nr. 3:  

normaler Erhaltungszustand 

 

- wirtschaftliche  

 Wertminderung keine  

 

- Nutzungseinschränkungen  Eine Nutzung der ETW Nr. 3 in dem zum Wertermitt-

lungsstichtag vorgefundenen Zustand ist uneinge-

schränkt möglich. 

 

   

werterhöhende Umstände: keine 
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4.5  B e u r t e i l u n g 

 

  - bautechnisch:   massive, solide Mauerwerksbauweise  

 

- Funktion / Zuschnitt: ETW Nr. 3: 

  zweckmäßiger Wohnungszuschnitt ohne gefangene 

Räume, jedoch innenliegendes Bad 

  

- Vermietbarkeit: Infolge der Größe, der Lage und der dargestellten 

Beschaffenheit des Objektes sind Einschränkungen 

in Bezug auf die Vermietbarkeit der ETW Nr. 3 nicht 

zu erwarten. 

 

- Verkäuflichkeit: Es sind infolge der Lage, der Größe und der darge-

stellten Beschaffenheit des Objektes keine Ein-

schränkungen in Bezug auf die Verkäuflichkeit der 

ETW Nr. 3 zu erwarten. 

 

 

5.  A U S S E N A N L A G E N 

 

  B e s c h r e i b u n g  

 

  - Ver- und Entsorgungs- 

anlagen und Anschlüsse: 

 

   * Entwässerung  Anschluss an die öffentliche Ver- und Entsorgung 

   *  Strom   Erdkabelanschluss 

 *  Gas Anschluss an die öffentliche Versorgung 

*  Fernwärme --------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Fernsehen hierzu liegen keine Angaben vor 

 

- Außenbauwerke  Die Durchfahrt zum Hofbereich und zu den Stellplät-

zen erfolgt über das Grundstück Plümers Kamp 5 

Der Durchfahrtsbereich ist asphaltiert, die Wand- 

und Deckenflächen mit Putz und Anstrich 

 

 - befestigte Flächen  Hofbereich: 

Betonsteinpflasterung mit Bodeneinlauf 

 

Stellplätze zu den Wohneinheiten: 

Betonsteinpflasterung 

 

- Einfriedung Einfriedung mit Mauer, Putz und Anstrich, diese teil-

weise mit Rissbildung 

       

       

 

  Z u s t a n d /   B e u r t e i l u n g   

 

zufriedenstellender Zustand  
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6.  G R U N D S Ä T Z E    U N D    V E R F A H R E N    D E R    W E R T E R M I T T L U N G 

 

Grundsätze der Wertermittlung 

 

Der Wertermittlung werden das Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Vorschriften der 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstü-

cken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) zugrunde gelegt. Nach 

den Grundätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14. Juli 2021 (Im-

moWertV) ist der Verkehrswert (Marktwert) durch das Vergleichswertverfahren (§§ 24 

– 26 ImmoWertV) einschließlich des Verfahrens zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 45 

ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV), das Sachwertver-

fahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) oder durch mehrere dieser Verfahren zu ermitteln.  

 

Gemäß ImmoWertV sind der Wertermittlung die allgemeinen Wertverhältnisse auf 

dem Grundstücksmarkt am Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand am 

Qualitätsstichtag (§ 2 (5) ImmoWertV) zugrunde zu legen. Die allgemeinen Wertverhält-

nisse richten sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag (§ 2 (4) Im-

moWertV) für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

maßgebenden Umstände, wie nach der allgemeinen Wirtschaftssituation, nach den 

Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie nach den wirtschaftlichen und demografischen 

Entwicklungen des Gebiets. 

 

Künftige Entwicklungen wie beispielsweise absehbare anderweitige Nutzungen (§ 11 

ImmoWertV) sind zu berücksichtigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit auf 

Grund konkreter Tatsachen zu erwarten sind. 

 

Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung 

der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sons-

tigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu 

wählen; die Wahl ist zu begründen. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder 

der herangezogenen Verfahren unter Würdigung seines oder ihrer Aussagefähigkeit 

zu ermitteln. 

 

Verfahren der Wertermittlung 

 

Zur Ermittlung des Verkehrswertes wird das Ertragswertverfahren herangezogen, da 

es sich bei dem Bewertungsobjekt um eine zum Wertermittlungsstichtag leerste-

hende Eigentumswohnung handelt, bei der eher eine ertragsorientierte Nutzung im 

Vordergrund steht. Vergleichskaufpreise wurden zur Stützung des ermittelten Er-

tragswertes herangezogen. Der Sachwert wurde nur hilfsweise betrachtet.  

 

Der Wert des Grund und Bodens wird im Rahmen des Ertragswertverfahrens unter 

Verwendung geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt (mittelbarer Preisvergleich). 

 

Der Bodenrichtwert ist ein aus Grundstückskaufpreisen ermittelter durchschnittlicher 

Lagewert des Grund und Bodens.  
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  W E R T E R M I T T L U N G 

 

7.  E R T R A G S W E R T                     §§ 27 – 34 ImmoWertV 

                           i.V.m. § 8 ImmoWertV 

 

Beim Ertragswert eines Grundstücks sind der Ertrag der baulichen Anlagen und der 

Bodenwert getrennt voneinander zu ermitteln. Bei der Ermittlung des Ertragswerts 

der baulichen Anlagen ist von deren nachhaltig erzielbaren jährlichen Reinerträgen, 

das heißt von den Roherträgen unter Abzug der Bewirtschaftungskosten (Verwal-

tungskosten, nicht umlagefähige Betriebskosten, Mietausfallwagnis, Instandhaltungs-

kosten) auszugehen. Ferner ist die Abschreibung
1
 zu berücksichtigen, welche im Kapi-

talisierungsfaktor *) enthalten ist. Der ermittelte Reinertrag ist, um den Bodenwert-

verzinsungsbetrag zu mindern und unter Berücksichtigung des Liegenschaftszinssat-

zes zu kapitalisieren. Aus dem so ermittelten Ertragswert der baulichen Anlagen, ab-

züglich eventueller Kosten für Baumängel, Bauschäden, etc. zuzüglich des Bodenwer-

tes des Grundstücks ergibt sich der Ertragswert. 

 

*)  Kapitalisierungsfaktor: Gemäß § 34 (2) ImmoWertV, unter Berücksichtigung von Restnutzungsdauer und 

Liegenschaftszinssatz zur Kapitalisierung des Reinertrages der baulichen Anlagen. 

 

 

7.1  B o d e n w e r t  a n t e i l        §§ 40 - 45 ImmoWertV 

 

  Grundlagen für die Ermittlung des Bodenwertes eines bebauten Grundstücks sind: 

 

- neueste Verkaufspreise unbebauter Grundstücke mit vergleichbaren Nutzungs-  

und Lagemerkmalen, 

  - die Bodenrichtwerte des zuständigen Gutachterausschusses, 

- Umrechnungskoeffizienten, die das unterschiedliche Maß der baulichen Nutzung zwi-

schen Vergleichs- (Richtwert-) und Bewertungsgrundstück ausdrücken, § 19 ImmoWertV 

 

 

  B o d e n r i c h t w e r t  nach BauGB  Stand der Erfassung  01.01.2022 

 

- Laut Auskunft des Gutachterausschusses 

der Stadt Essen / Bodenrichtwertkarte 2022 vom  01.01.2022 

 

 zonaler Richtwert / Plümers Kamp:     380,--   EUR/m² 

 

Lage und Wert:

Gemeinde Essen

Ortsteil Steele

Bodenrichtwertnummer 17364

Bodenrichtwert 380,-- EUR / qm

Stichtag des 

Bodenrichtwerts 01.01.2022
 

 

  

 
Hinweis: Der Jahresreinertrag ergibt sich aus Zinsen für das angelegte Kapital und dem Wertverzehr des Kapitals. Der 

Wertverzehr wird als Abschreibung bezeichnet. Da es sich beim Ertragswertverfahren um eine finanzwirt-
schaftliche Betrachtung handelt und der Gebäudewert einer Finanzanlage gleichgesetzt wird, könnten statt 
des Begriffs „Abschreibung“ auch die Begriffe Tilgung und Amortisation des Gebäudewertes verwendet wer-
den. 
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beschreibende Merkmale:

Entwicklungszustand baureifes Land

Beitragszustand ebfrei nach BauGB und kanalanschluss-

beitragsfrei nach KAG

Nutzungsart Wohnbaufläche

Geschosszahl II-XXI

Grundstückstiefe 40 m

Bemerkung Der Bodenrichtwert ist durch Transaktionen 

von unbebauten Grundstücken, auf denen

Mehrfamilienwohnhäuser in Form von

Mietwohnhäusern errichtet werden,

geprägt.

Freies Feld Bitte örtliche Fachinformationen beachten

Örtliche Fachinformationen zu roten Bodenrichtwerten:

"Die überwiegende Nutzung in der Zone ist die Bebauung oder

Bebaubarkeit der Grundstücke mit 2- und mehrgeschossigen

Wohngebäuden in Form von Mehrfamilienwohnhäusern oder die

Mischnutzung. Die Baulandtiefe beträgt bis zu 40 m. Die Zahl der

Vollgeschosse beschreibt die in der Zone anzutreffenden durchschnittlichen 

Verhältnisse.

Zusätzlich ist den beschreibenden Merkmalen zu entnehmen, ob der

Bodenrichtwert durch Transaktionen von unbebauten Grundstücken, auf

denen Mehrfamilienwohnhäuser in Form von Mietwohnhäusern oder in

Form von Wohnungs- und Teileigentum errichtet werden, geprägt ist.

Der Gutachterausschuss hat festgestellt, dass in den letzten Jahren

unbebaute Grundstücke, auf denen Mehrfamilienwohnhäuser in Form von

Wohnungs- und Teileigentum errichtet werden, je nach Lage und baulicher 

Ausnutzbarkeit bis zu 30 % über dem jeweiligen Bodenrichtwert, der durch

Transaktionen von unbebauten Grundstücken, auf denen Mehr-

familienhäuser in Form von Mietwohnhäusern errichtet werden, geprägt

ist, gehandelt werden."
 

 

Das zu bewertende Grundstück weicht in Bezug auf seine 

wertbestimmenden Eigenschaften Wohnbaufläche, II-XXI 

geschossige Bauweise, Grundstückstiefe bis 40 m nicht 

maßgeblich von den Vergleichsgrundstücken ab.  

 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich hier abwei-

chend von den Vergleichsgrundstücken um ein Objekt in 

Form von Wohnungs- und Teileigentum handelt. 

 

Es wird infolge der innerstädtischen Lage des Objektes im 

Ortsteil Steele und aufgrund der vorhandenen baulichen 

Ausnutzung des Grundstücks als angemessen erachtet, 

hier einen Zuschlag zum Bodenrichtwert in Höhe von 30 % 

in Ansatz zu bringen. 

 

Der Bodenwert ergibt sich danach wie folgt: 

380,-- EUR / m² x 1,30 = 494,-- EUR / m² 

rd. 490,-- EUR / m²  
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marktangepasster Bodenwert, erschließungs- 

beitragsfrei (incl. Erschließungskosten)   rd. 490,--  EUR/m² 

 

  - abgabenrechtlicher Zustand *)        enthalten 

 

Laut Schreiben der Stadtverwaltung Essen vom 16.12.2021 

sind die Erschließungsbeiträge für das in Rede stehende 

Grundstück vollständig abgegolten. 

                  

   Flächenwert des unbebauten Grundstücks, 

   erschließungsbeitragsfrei       490,--  EUR/m² 

 

* = Ausgenommen hiervon bleiben Abgaben, die nach dem Kommunalabgabengesetz NW für die Her- 

stellung, Verbesserung und Erneuerung öffentlicher Einrichtungen anfallen können. 

 

 

Gemarkung Steele, Flur 13, Fläche x

Flurstück 41 m²

Vorderland 314 x = 153.860,-- EUR

Bodenwert = 153.860,-- EUR

Wohnungseigentum Nr. 3

anteiliger Bodenwert für das Wohnungseigentum 

Nr. 3 des Aufteilungsplanes = 21.208,-- EUR

137,84  / 1.000  stel von 153.860,-- EUR

Bodenwert

EUR / m²

490,00

 

 

 

  



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 30 von 56 

Geschäftszeichen: AG Essen-Steele, 180 K 042 / 21 

Gutachten-Nr.: W 3692-12-2021 

ETW Nr. 3 im 1. OG, Plümers Kamp 7, 45276 Essen 

 

 

7.2  E r t r a g s w e r t   d e r    b a u l i c h e n    A n l a g e n    §§ 31 / 32 ImmoWertV 

 

Der Mietbegriff wird wie folgt definiert: 

 

„Die hier festzustellende Miete wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, 

auf den sich die Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr unter 

Berücksichtigung der Marktverhältnisse, der rechtlichen Gegebenheiten und tatsäch-

lichen Eigenschaften (Art, Größe, Ausstattung), der sonstigen Beschaffenheit und der 

Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhält-

nisse zu erzielen wäre.“ 

 

 

R o h e r t r a g                     § 31 ImmoWertV 

 

Grundlage: ortsüblich marktüblich erzielbare Miete 

 

Laut Mietspiegel der Stadt Essen vom 01.08.2020 

 

Gemäß Mietspiegel der Stadt Essen wird die durchschnittliche ortsübliche Vergleichs-

miete in Abhängigkeit von der Art des Mietobjekts, der Größe, der Ausstattung, der 

Beschaffenheit und der Lage einschließlich der energetischen Ausstattung und Be-

schaffenheit ermittelt. 

 

Die Nettokaltmiete setzt sich zusammen aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mietwert wird wie folgt berechnet: 

 

 

 

 

 

Der Basiswert entspricht der auf den m² Wohnfläche bezogenen Basisnettokaltmiete 

für eine Wohnung. Er wird durch das tatsächliche Baujahr bestimmt und kann Tabelle 

1 entnommen werden. Bei nachträglich fachgerecht ausgebautem Dachgeschoss gilt 

das Jahr des Ausbaus als tatsächliches Baujahr der Wohnung. Sofern ein Gebäude kern-

saniert wurde, ist das Jahr der Kernsanierung heranzuziehen. 
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Zum Baujahr: 

 

 

 

 

Zur Lage: 

 

Es werden fünf Lageklassen ausgewiesen. In der zugehörigen Anlage Straßenverzeich-

nis mit Lageeinstufungen ist die überwiegende Lageklasse einer Straße bzw. eines 

Straßenabschnitts angegeben. 
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Einfluss der Wohnfläche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tatsächlich gezahlte Kaltmiete:  
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Einfluss von Art und Ausstattung der Wohnung inkl. Energetik: 

 

Die Basispunktzahl für eine Wohnung, die keines der nachstehenden Ausstattungs-

merkmale enthält, beträgt 97 Punkte. Die Punkte der nachfolgenden Tabelle sind 

aufzusummieren und zu der Basispunktzahl zu addieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hierzu liegen keine Angaben vor 
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Berücksichtigung weiterer Merkmale und Besonderheiten: 

 

Der Wohnungsmarkt wird durch eine Vielzahl mietpreisbeeinflussender Merkmale be-

stimmt. Auch für nahezu identische Wohnungen werden unterschiedliche Mieten ver-

einbart. Bei einer repräsentativen Mietdatenerhebung können diese mietpreisbeein-

flussenden Merkmale nicht alle ermittelt werden. In der Praxis der Mietspiegelerstel-

lung führt dies dazu, dass durch die ermittelte durchschnittliche ortsübliche Ver-

gleichsmiete nicht alle Mieteinflüsse erklärt werden können. Die durchschnittliche 

ortsübliche Vergleichsmiete ist daher kein punktgenauer Einzelwert, sondern ein re-

präsentativer Querschnitt der üblichen Entgelte. Dieser wird als Mietpreisspanne an-

gegeben, innerhalb der die ortsüblichen Vergleichsmieten liegen. 

 

Bei dem Essener Mietspiegel 2020 beträgt der statistisch ermittelte untere Spannwert 

der Mietpreisspanne -10 Prozent, der obere Spannenwert +13 Prozent.  

 

Das bedeutet, dass die mit Hilfe der vorstehenden Tabellen ermittelte durchschnittli-

che ortsübliche Vergleichsmiete um bis zu 10 Prozent vermindert bzw. 13 Prozent 

erhöht werden kann. 

 

 

Tatsächlich gezahlte Miete: 

 

Mieterliste Fläche Miete

Objekt Lage Art der Wohnfläche Nutzfläche tatsächl. Miete tatsächl. Miete 

Nutzung lt. Angabe lt. Anlage ohne NeKo ohne NeKo

m² m² EUR / monatl. EUR / m² monatl.

Wohnen 63 400,00 EUR 6,35 EURETW Nr. 3 1. OG l.
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Bewertungsansatz: 

 

Bei der weiteren Wertermittlung wird die Wertminderung in Bezug auf die unter 

Punkt 4.4 des Gutachtens genannten Bauschäden / Baumängel und den Reparaturstau 

getrennt in Abzug gebracht. 

 

Auf die Hinweise auf den Seiten 4 bis 6 des Gutachtens wird ausdrücklich Bezug ge-

nommen. 

 

 

angenommene marktüblich erzielbare Miete:             § 31 ImmoWertV 

 

Für das hier zu bewertende Objekt sind für die Ermittlung der ortsüblichen Mieten 

folgende Punkte in Ansatz zu bringen: 

 

1. Baujahr des Objektes bis 1918 Basismietwert: 6,58 EUR / m² 

 

2. Lage: Plümers Kamp   Lageklasse 3  100 Punkte 

 

3. Wohnfläche (58 – 63 qm)  63 qm     98 Punkte 

 

4. Art und Ausstattung der Wohnung: 

 

1. Art der Wohnung  keine Anpassung    +/-  0 Pkt. 

2. Energetik  keine Anpassung   +/-  0 Pkt. 

3. Heizung  Fußbodenheizung  + 2 Pkt. 

4. Küche  WW über Untertischgerät  -  1 Pkt. 

5. Badezimmer  keine Anpassung   +/-  0 Pkt. 

6. Nutzbare Außenflächen kein Balkon   - 4 Pkt. 

7. Oberböden  einfache Oberböden  -  3 Pkt. 

8. Weitere Ausstattungs- 

merkmale  keine    +/-  0 Pkt. 

   ➔  -  6 Pkt. 

   

5. Punkte aus 4. (- 6 Pkt.) + 97 (Basispunktzahl):    91 Punkte 

 

Berechnung der durchschnittlichen ortsüblichen Vergleichsmiete: 

 

Basiswert Lageklasse Wohnfläche Art und Ausstattung Miete in EUR/qm 

6,58    x    100 / 100     x     98 / 100      x    91 / 100 =   5,87 EUR / m² 

 

Die ortsübliche Vergleichsmiete ermittelt sich danach in Höhe von rd. 5,87 EUR / m².
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Gemäß den Angaben im Mietspiegel kann sich unter Berücksichtigung weiterer wert-

relevanter Merkmale folgende Mietpreisspanne ergeben: 

(Minderung bis 10 % - Erhöhung um 13 %) 

 

5,28 EUR / m²  5,87 EUR / m²  6,63 EUR / m²  

 

 

Weiter zu berücksichtigen sind folgende relevante Merkmale: 

 

- Zentrale Lage des Objektes im Ortsteil Steele 

- KFZ-Stellplatz zur Wohneinheit vorhanden 

- ETW Nr. 3 / Badezimmer mit Dusche und Badewanne 

 

Unter Berücksichtigung der zentralen Lage des Objektes und des Vorhandenseins ei-

nes Stellplatzes zur Wohneinheit sowie der Badausstattung wird es als angemessen 

erachtet, einen Zuschlag auf die ortsübliche Vergleichsmiete in Höhe von 10 % in An-

satz zu bringen, es ergibt sich danach eine monatliche Miete in Höhe von rd. 6,50 EUR 

/ m². 

 

Ferner wird es infolge des Alters des Mietspiegels als zutreffend erachtet, die Miete 

unter Berücksichtigung der Miet- und Immobilienpreise – Nettokaltmieten (Verbrau-

cherpreise) NRW um rd. 2 % anzuheben, so dass sich eine monatliche Miete in Höhe 

von rd. 6,60 EUR / m² ergibt. 

 

Für den KFZ-Stellplatz wird unter Berücksichtigung ortsüblicher Gegebenheiten eine 

monatliche Miete in Höhe von 30,-- EUR in Ansatz gebracht. 

 

7.2.1    m a r k t ü b l i c h e    B e w i r t s c h a f t u n g s k o s t e n           § 32 ImmoWertV 

 

Verwaltungskosten 

 

Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Verwaltung eines Grundstücks bzw. des zu 

bewertenden Objektes erforderlichen Arbeitsleistungen und Einrichtungen sowie die 

Kosten der Aufsicht. Zu den Verwaltungskosten zählen auch die Kosten für die gesetz-

lich erforderlichen oder freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses. 

 

Die Verwaltungskosten für ein Objekt werden in der Regel nach den örtlichen Verhält-

nissen mit 2 % bis 5 % seines Rohertrages in Ansatz gebracht. Sie stehen in direkter 

Abhängigkeit zur Nutzung und Kleinteilung eines Objektes. Das Alter einer baulichen 

Anlage und die Einwohnerzahl des Gebiets, in welchem sie sich befindet, spielen nur 

eine untergeordnete Rolle. Danach ergibt sich, dass z. B. bei Einfamilienhäusern mit 

nur einem Mieter, bei reiner Wohnnutzung und entsprechend geringerem Verschleiß, 

die Höhe der Verwaltungskosten eher im unteren Bereich, bei rd. 2 % des Rohertrages 

liegt. Bei reinen Geschäftsgrundstücken mit kleinteiliger Vermietung und höherem 

Verschleiß liegen die Verwaltungskosten dagegen bei rd. 3 % bis 5 % des Rohertrages. 

Bei Objekten mit einer gewerblichen Nutzung spielt auch die Einwohnerzahl des Be-

legenheitsgebietes eine größere Rolle. Die Verwaltungskosten können sich bei Ge-

meinden mit > 50.000 Einwohner um rund 2 % des Rohertrages erhöhen.   
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Im konkreten Fall werden für die zu bewertende Eigentumswohnung auf Grundlage 

der Angaben in Anlage 3 zu § 12 Absatz 5 Satz 2 ImmoWertV jährliche Verwaltungskos-

ten in einer Höhe von 373,-- EUR in Ansatz gebracht. Für den KFZ-Stellplatz werden 

Verwaltungskosten in Höhe von pauschal 39,-- EUR jährlich angenommen. 

 

 

Instandhaltungskosten: 

 

Instandhaltungskosten sind die Kosten, die während der Nutzungsdauer eines Objek-

tes, insbesondere während der Nutzungsdauer von baulichen Anlagen, zur Erhaltung 

des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet werden müssen, um die durch 

Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkung, etc. entstehenden baulichen oder 

sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. 

 

Je einfacher und weniger aufwendig die Ausstattung eines Gebäudes ist, desto gerin-

ger sind auch die Instandhaltungskosten. Eine starke Abhängigkeit besteht ebenfalls 

zum Alter des Objektes. Je älter das Objekt ist, desto größere Instandhaltungsmaßnah-

men sind erforderlich und desto höher sind auch die Instandhaltungskosten in Ansatz 

zu bringen. 

 

Als Beispiel werden bei Einfamilienhäusern mit sehr aufwendiger Ausstattung und ho-

hem Alter sehr hohe Instandhaltungskosten zu erwarten sein, wohingegen bei Ge-

schäftsgrundstücken mit einfacher Ausstattung und jüngeren Baujahrs geringere Kos-

ten zu erwarten sein werden. 

 

Die Instandhaltungskosten werden gemäß Anlage 3 zu § 12 Absatz 5 Satz 2 ImmoWertV 

in Ansatz gebracht, da diese die Grundlage bei der Ermittlung der im Marktbericht 

ausgewiesenen Liegenschaftszinssätze bilden. Für die hier zu bewertende Eigentums-

wohnung betragen die Instandhaltungskosten 12,20 EUR / m² jährlich. Für den KFZ-

Stellplatz werden die Instandhaltungskosten modelkonform in Höhe von 27,-- EUR 

jährlich in Ansatz gebracht. 

 

 

Mietausfallwagnis: 

 

Das Mietausfallwagnis umfasst das Risiko von Ertragsminderungen, die durch unein-

bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder  

vorübergehendem, fluktuaturbedingtem Leerstand von Flächen entstehen, die zur 

Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind. Es umfasst auch 

das Risiko uneinbringlicher Kosten einer Rechtsverfolgung von Ansprüchen auf Zah-

lung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung, etc.. 

 

Für das Mietausfallwagnis ist in der Regel die Solvenz der Mieter von übergeordneter 

Bedeutung. Ferner müssen die sonstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die 

Größe und auch die Lage des Objektes Berücksichtigung finden. Die Prozentzahlen 

bewegen sich je nach Nutzung und Lage in der Regel zwischen 2 % – 4 % des Roher- 
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trages. Ausnahmsweise können sich bei Gewerbegrundstücken infolge eines z.B. ak-

tuell bestehenden Angebotsüberhangs einhergehend mit einer schlechten Gewerbe-

lage Werte von bis zu 8 % ergeben. Daraus ergibt sich, dass bei Gewerbeobjekten eher 

Werte im oberen Bereich der Spanne in Ansatz zu bringen sind, wohingegen bei Miet-

wohngrundstücken das Mietausfallwagnis in der Regel spürbar geringer ist und sich 

die Werte im unteren Bereich der Spanne bewegen. 

 

Bei dem hier zu bewertenden Objekt wird sich das Mietausfallwagnis unter Berück-

sichtigung der Größe, der Lage und der dargestellten Ausstattung im unteren Bereich 

der oben genannten Spanne bewegen. Das Mietausfallwagnis wird für die Eigentums-

wohnung und den zugeordneten KFZ-Stellplatz in Höhe von 2 % des Rohertrages als 

angemessen angenommen.  

 

 

Betriebskosten: 

 

Die Betriebskosten werden auf den Mieter umgelegt. Sofern eine Restsumme der Be-

triebskosten nicht umlegbar ist, wird diese vom Eigentümer getragen, sie beläuft sich 

erfahrungsgemäß auf ca. 1 % der Roherträge.  
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7.2.2  L i e g e n s c h a f t s z i n s s a t z                    § 21 (2) ImmoWertV 

 

Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaf-

ten im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. In der Auswahl des Liegenschaftszins-

satzes (Rentierlichkeit) soll sich generell die am Wertermittlungsstichtag bestehende 

Lage auf dem Grundstücksmarkt niederschlagen. 

 

Vom zuständigen Gutachterausschuss werden folgende Liegenschaftszinssätze für 

Objekte mit vergleichbaren Nutzungen ermittelt und empfohlen: 

 

• vermietetes  

   Wohnungseigentum  Liegenschaftszinssatz          Ø 2,2 % 

   

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Essen hat für vermietetes Wohnungseigentum 

einen Liegenschaftszinssatz in Höhe von 2,2 % ermittelt. Die unten dargestellte Tabelle beschreibt die 

Stichprobe, auf deren Basis der Zinssatz abgeleitet wurde. 

Der Liegenschaftszinssatz gilt für eine mittlere bis gute Wohnlage im Stadtgebiet. Die Geschäftsstelle 

des Gutachterausschusses der Stadt Essen hat festgestellt, dass zwischen der Höhe des Liegenschafts-

zinssatzes und der Wohnlage eine Abhängigkeit besteht. Mäßige Lagen rechtfertigen einen Zuschlag 

auf den ermittelten Liegenschaftszinssatz in Höhe von bis zu 1,0 Prozentpunkten, sehr gute Lagen 

rechtfertigen einen Abschlag auf den ermittelten Liegenschaftszinssatz in Höhe von bis zu 1,0 Prozent-

punkten. Zur Wohnlageneinstufung kann z.B. das Lageklassenverzeichnis des Mietspiegels 2020 her-

angezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Höhe des Liegenschaftszinssatzes steht in direktem Zusammenhang mit dem Ri-

siko der Investition. Je schlechter die Rentierlichkeit eines Objektes, desto höher ist 

der Liegenschaftszinssatz anzusetzen. 

 

Folgende Faktoren sind unter anderem maßgebend für die Risikoeinstufung: 

 

• Marktsituation, Angebot / Nachfrage 

• Grundstückslage 

• Grundstücksausnutzung 

• Grundstücksnutzung 

• Ertragsentwicklung 

• Gebäudestruktur 
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So ist zum Beispiel der Liegenschaftszinssatz um 0,5 – 1,0 Prozentpunkte zu vermin-

dern, wenn die Lage des Objektes besonders gut ist und seine Nutzung ein besonders 

geringes wirtschaftliches Risiko aufweist, wie zum Beispiel in den folgenden Fällen: 

 

• Gute Lage (ruhige Grünlage, unverbaubare Lage,  

Nähe zum Zentrum, gute Geschäftslage) 

• Gute Anbindung 

• Entwicklungspotential 

• nachhaltiger, risikofreier Ertrag 

 

Unter Berücksichtigung der zentralen Wohnlage im Ortsteil Steele, der Wohnungs-

größe und der dargestellten Beschaffenheit der ETW Nr. 3 sowie des Gesamtobjektes 

wird der Liegenschaftszinssatz auf Grundlage des Bewertungsansatzes in Höhe von 

1,25 % als angemessen erachtet. 
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Wfl.: Wohnfläche

Plümers Kamp 7 Wfl. Miete Mon. = € / jährlich

Essen € / m
2
 / monatl.

ETW Nr. 3 rd. 63 m
2 

x 6,60 EUR x 12 = 4.990,-- EUR

Gesamtfläche m²

Jahresbruttomiete gesamt / Rohertrag = 4.990,-- EUR

abzüglich Bewirtschaftungskosten: 

Verwaltungskosten pauschal ./. 373,-- EUR

Mietausfallwagnis 2,0% ./. 100,-- EUR

Instandhaltungskosten 12,20 € /m² ./. 769,-- EUR

Betriebskosten / nicht umlagefähig 1,0% ./. 50,-- EUR

Jahresreinertrag = 3.698,-- EUR

Plümers Kamp 7 Stck. Miete Mon. = € / jährlich

Essen € / monatl.

KFZ Stellplatz Nr. 3 1 St. x 30,00 EUR x 12 = 360,-- EUR

Gesamtfläche m²

Jahresbruttomiete gesamt / Rohertrag = 360,-- EUR

abzüglich Bewirtschaftungskosten: 

Verwaltungskosten pauschal ./. 39,-- EUR

Mietausfallwagnis 2,0% ./. 7,-- EUR

Instandhaltungskosten ./. 27,-- EUR

Betriebskosten / nicht umlagefähig 1,0% ./. 4,-- EUR

Jahresreinertrag = 283,-- EUR

Jahresrohertrag gesamt = 5.350,-- EUR

Jahresreinertrag gesamt = 3.981,-- EUR

Reinertrag

Jahresreinertrag = 3.981,-- EUR

Verzinsung des Bodenwertanteils 1,25 % von 21.208,-- EUR ./. 265,-- EUR

Reinertrag der baulichen Anlage = 3.716,-- EUR

Gebäudereinertrag : 3.716,-- EUR

mittlere Restnutzungsdauer Pkt. 7.3 : 30 Jahre

marktangemessener Liegenschaftszins : 1,25 % q = 1,0125

Kapitalisierungsfaktor (KF) : 24,89 q = 1 + Liegenschaftsz./100

KF = q
n
 - 1 / q

n
 x (q-1)

x Kapitalisierungsfaktor = EUR

3.716,-- EUR x 24,89 = 92.491,-- EUR

Ertragswert der baulichen Anlage = 92.491,-- EUR

63,00

25,89

%

Reinertrag der baul. Anlage

§ 18 ImmoWertV

§ 19 ImmoWertV

1,00

§ 18 ImmoWertV

§ 19 ImmoWertV

21,39

% pauschal
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Ertragswert der baulichen Anlage 92.491,-- EUR

Bodenwertanteil der ETW Nr. 3 21.208,-- EUR

vorläufiger Ertragswert 113.699,-- EUR

Marktanpassung zur Lage auf dem Grundstücksmarkt

§ 8 Abs. 2 ImmoWertV

hier: bereits durch die Höhe des Liegenschaftszinssatzes

          angemessen erfasst

Berücksichtigung objektspezifischer Grundstücksmerkmale

§ 8 Abs. 3 ImmoWertV

- Bauschäden / Baumängel / Reparaturstau -1.500,-- EUR

   siehe Punkt 4.4 des Gutachtens 

- wirtschaftliche Überalterung

- überdurchschnittlicher Erhaltungszustand

- von marktüblichen Erträgen erheblich abweichende Erträge

Ertragswert 112.199,-- EUR

E R T R A G S W E R T rd.ETW Nr. 3 nebst KFZ-Stellplatz 112.000,-- EUR
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7.3  W i r t s c h a f t l i c h e   R e s t n u t z u n g s d a u e r         § 4 (3) ImmoWertV 

 

Die übliche Restnutzungsdauer von baulichen Anlagen gibt ausgehend vom Werter-

mittlungsstichtag eine Anzahl von Jahren an, in welchen die baulichen Anlagen unter 

Berücksichtigung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirt-

schaftung wirtschaftlich und technisch genutzt werden können.  

 

Im Regelfall ist bei einer durchschnittlichen Unterhaltung und Instandhaltung bauli-

cher Anlagen die technische Restnutzungsdauer höher anzusetzen als die wirtschaft-

liche Restnutzungsdauer, da diese durch ständig wechselnde wirtschaftliche Anfor-

derungen geprägt wird. Es ist daher sachgerecht, die wirtschaftliche Restnutzungs-

dauer am Wertermittlungsstichtag unter Berücksichtigung des Alters der baulichen 

Anlagen, des Unterhaltungszustandes und im Besonderen der wirtschaftlichen Ver-

wendungsfähigkeit der baulichen Anlagen zu schätzen. Dabei ist nicht schematisch 

vorzugehen, da bauliche Anlagen einerseits gerade nicht stets ordnungsgemäß in-

standgehalten werden und dementgegen andererseits auch über die Instandhaltung 

hinaus sogar modernisiert und den wirtschaftlichen Erfordernissen angepasst wer-

den können. Daher kann sich die Restnutzungsdauer / Gesamtnutzungsdauer durch 

eine vernachlässigte Instandhaltung und dem damit einhergehenden Substanzverfall 

der baulichen Anlagen verringern oder dementgegen durch Modernisierungsmaß-

nahmen, die über das Maß einer durchschnittlichen Instandhaltung hinausgehen, ver-

längern. 

 

Bei der hier zu bewertenden Eigentumswohnung wird in Anlehnung an die Orientie-

rungswerte für übliche Gesamtnutzungsdauern bei ordnungsgemäßer Instandhal-

tung in Anlage 1 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV eine übliche wirtschaftliche Nut-

zungsdauer für Objekte dieser Art von 80 Jahren in Ansatz gebracht. Infolge der 

durchgeführten und gemäß Bewertungsansatz angenommenen Modernisierungs-

maßnahmen wird das Baujahr der ETW Nr. 3 auf Basis des Modells zur Ableitung der 

wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von 

Modernisierungen gemäß Anlage 2 zu § 12 Absatz 5 Satz 1 ImmoWertV fiktiv auf das 

Jahr 1972 festgesetzt. Für den Stellplatz wird eine übliche Nutzungsdauer von 50 Jah-

ren in Ansatz gebracht. Das Baujahr wird nach Inaugenscheinnahme fiktiv auf das Jahr 

1997 festgesetzt. Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer errechnet sich unter Berück-

sichtigung der fiktiven Baujahre und der Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. 

 

  Einzeldaten und Berechnung der Mittelwerte 

 

Für ein Grundstück, das mit baulichen Anlagen verschiedener Baujahre und/oder 

unterschiedlichen Nutzungsdauern bebaut ist, sind in der folgenden Tabelle 

gewichtete (fiktive) Mittelwerte für die Gesamtbebauung ermittelt. 

 

Das mittlere Alter und die mittlere Restnutzungsdauer (RND): 

 

Das mittlere Alter und die mittlere Restnutzungsdauer sind im Verhältnis der 

zugehörigen Ertragskraft der baulichen Anlagen zu den Gesamterträgen gewichtet. 

Aus der Summe der Anteilswerte ergeben sich die gesuchten Mittelwerte für die 

Gesamtbebauung.  
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Das mittlere Baujahr ergibt sich aus dem Stichjahr abzüglich des mittleren Alters. 

 

Die mittlere Nutzungsdauer (GND) ergibt sich aus dem mittleren Alter zuzüglich der 

mittleren Restnutzungsdauer. 

 

  

Jahres-

Gebäude reinertrag Baujahr Alter GND RND

EUR

ETW fiktiv

Nr. 3 3.698,-- EUR 1972 50 80 30

92,89 %

KFZ fiktiv

Steplatz Nr. 3 283,-- EUR 1997 25 50 25

7,11 %

Jahres- mittl. mittl. mittl. mittl.

reinertrag Baujahr Alter GND RND

3.981,-- EUR 1974 48 78 30

 - mittleres Baujahr : 1974

 - mittleres Alter : 48 Jahre

 - mittlere Gesamtnutzungsdauer : 78 Jahre

 - mittlere Restnutzungsdauer : 30 Jahre  
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8.  S A C H W E R T                    §§ 35 – 39 ImmoWertV 

                                        i.V.m. § 8 ImmoWertV 

 

Der Sachwert setzt sich zusammen aus dem Bodenwert (§ 40 ImmoWertV) des Bewer-

tungsgrundstücks und dem Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anla-

gen.  

 

Der Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) ist ausgehend von den Her-

stellungskosten (§ 36 ImmoWertV) unter Berücksichtigung der Alterswertminderung 

(§ 38 ImmoWertV) zu ermitteln. 

 

Der Wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist nach Erfahrungssät-

zen oder nach gewöhnlichen Herstellungskosten zu ermitteln. Zu den Herstellungs-

kosten gehören auch die üblicherweise entstehenden Baunebenkosten. 

 

Des Weiteren sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt            

(§ 8 Abs. 2 ImmoWertV) und die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale 

(§ 8 Abs. 3 ImmoWertV) zu berücksichtigen. 

 

 

8.1  B o d e n w e r t  a n t e i l         §§ 40 - 45 ImmoWertV 

 

Der Bodenwertanteil wurde unter Punkt 7.1 ermittelt 

 

 

8.2  W e r t   d e r    b a u l i c h e n   A n l a g e n        

8.2.1  H e r s t e l l u n g s k o s t e n                § 36 ImmoWertV 

 

Zur Ermittlung der Herstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten je 

Flächen-, Raum- oder sonstiger Bezugseinheit (Normalherstellungskosten) mit der An-

zahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu vervielfachen. 

Grundlage der Bemessung des Herstellungswertes der baulichen Anlagen sind die An-

sätze für die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010) – Anlage 4 zu § 12 Absatz 5 

Satz 3 ImmoWertV. 

 

Normalherstellungskosten sind die Kosten, die marktüblich für die Neuerrichtung ei-

ner entsprechenden baulichen Anlage aufzuwenden wären. Mit diesen Kosten nicht 

erfasste einzelne Bauteile, Einrichtungen oder sonstige Vorrichtungen sind durch Zu- 

oder Abschläge zu berücksichtigen, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

entspricht. Der Ansatz der Normalherstellungskosten berücksichtigt die vorgefun-

dene Bauausführung und die Bauausstattung sowie die Baunebenkosten.  
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Bewertungsansatz: 

 

Bei der weiteren Wertermittlung wird die Wertminderung in Bezug auf die unter 

Punkt 4.4 des Gutachtens genannten Bauschäden / Baumängel und den Reparaturstau 

getrennt in Abzug gebracht. 

 

Auf die Hinweise auf den Seiten 4 bis 6 des Gutachtens wird ausdrücklich Bezug ge-

nommen. 

 
 

Mehrfamilienwohnhaus

7 - 20 Wohneinheiten

Baujahr: fiktiv

Normalherstellungskosten NHK 2010:

je qm Brutto - Grundfläche (BGF)

80 Jahre

Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag:

Baupreisindex - 100,00

Baupreisindex - 146,80

Herstellungskosten zum Stichtag,

den 01.02.2022 840,-- EUR x 146,80% = 1.233,-- EUR

Normalherstellungskosten einschl. Baunebenkosten,

zum Stichtag, den = 1.233,-- EUR

2010

01.02.2022

in Anlehnung an Typ  4.2 SW-RL

1972

Gesamtnutzungsdauer:

840,-- EUR

01.02.2022
 

 
 

AGVGA - NRW ANLAGE 7

Orientierungswerte für in der BGF nicht erfasste Bauteile

Flachdachgaube (einschl. Fenster) 1.800,00 EUR Grundbetrag

zzgl. 1.100,00 EUR / qm (Ansichtsfläche / 

Front)

hier:

1,20 m x 8,60 m = 10,32 qm

10,32 qm

Grundbetrag 1 Stck. x 1.800,00 EUR 1.800,00 EUR

10,32 qm x 1.100,00 EUR / qm 11.352,00 EUR

13.152,00 EUR

Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag:

Baupreisindex - 100,00

Baupreisindex - 146,80

Herstellungskosten zum Stichtag, den

01.02.2022 x 146,80% = 19.307,00 EUR

2010

01.02.2022

13.152,-- EUR  
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8.2.2  A l t e r s w e r t m i n d e r u n g              § 38 ImmoWertV 

 

Der auf Basis der oben genannten Grundsätze ermittelte Normalherstellungswert der 

baulichen Anlage entspricht dem Substanzwert einer neuen, am Wertermittlungs-

stichtag in Benutzung genommenen baulichen Anlage. Da jede bauliche Anlage durch 

Alterung und Abnutzung einem Wertverzehr unterliegt, muss infolge des Alters auf 

den Normalherstellungswert eine Wertminderung vorgenommen werden.  

 

Die Alterswertminderung ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Restnut-

zungsdauer (§ 4 (3) ImmoWertV) zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen zu 

ermitteln. Dabei ist in der Regel eine gleichmäßige Wertminderung zugrunde zu le-

gen. 

 

Die Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirt-

schaftliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. 

 
 

Stichtag: 01.02.2022

BGF: 829 qm Mehrfamilienwohnhaus

Plümers Kamp 7

45276 Essen

829  qm BGF x 1.233,-- EUR = 1.022.157,-- EUR

1.022.157,-- EUR

gesondert zu berücksicht igende Bauteile:

Flachdachgaube 19.307,-- EUR

Herstellungskosten gesamt 1.041.464,-- EUR

Alterswertminderung

(§ 38 ImmoWertV)

lineare Alterswertminderung

30 Jahre Restnutzungsdauer *)

63 % von 1.041.464,-- EUR = -656.122,-- EUR

*) Ermittlung der Restnutzungsdauer siehe Punkt 7.3

altersgeminderte Gebäudeherstellungskosten 385.342,-- EUR

Hausanschlüsse: = 8.500,-- EUR

Außenanlagen

pauschal 2%  von = 7.707,-- EUR

Sachwert der baulichen und sonst igen Anlagen = 401.549,-- EUR

Gebäudesachwert Mehrfamilienwohnhaus = 401.549,-- EUR

Mehrfamilienwohnhaus

385.342,-- EUR

 
  



Dipl.-Ing. Gabriele Leps, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der IHK Nord-Westfalen Seite 48 von 56 

Geschäftszeichen: AG Essen-Steele, 180 K 042 / 21 

Gutachten-Nr.: W 3692-12-2021 

ETW Nr. 3 im 1. OG, Plümers Kamp 7, 45276 Essen 

 

 

 

Ermitt lung des anteil igen Gebäudesachwertes für die ETW Nr. 3:

Anteil für die ETW Nr. 3 am Gebäudesachwert

14,79%      von

entsprechend dem Anteil der Wohnfläche der ETW Nr. 3 an der

Gesamtwohnfläche der Objekte = 59.389,-- EUR

= 21.208,-- EUR

= 80.597,-- EUR

Ermitt lung des marktangepassten Sachwertes 

(Marktanpassung nach § 8 Abs. 2 ImmoWertV)

25,00% von 80.597,-- EUR = 20.149,-- EUR

= 100.746,-- EUR

Berücksicht igung besonderer objektspezif ischer 

Grundstücksmerkmale

(§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)

- Bauschäden / Baumängel / Reparaturstau = -1.500,-- EUR

   siehe Punkt 4.4 des Gutachtens 

=

- überdurchschnittlicher Erhaltungszustand =

- von marktüblichen Erträgen erheblich abweichende Erträge =

- Sondernutzungsrecht an dem KFZ-Stellplatz Nr. 3 = 7.000,-- EUR

= 106.246,-- EUR

Sachwert rd. 106.000,-- EURETW Nr. 3 nebst KFZ -Stellplatz

Sachwert der ETW Nr. 3 nebst Stellplatz Nr. 3

vorläufiger Sachwert der ETW Nr. 3

- wirtschaftliche Überalterung

401.549,-- EUR

Bodenwertanteil der ETW Nr. 3

 - siehe Punkt 7.1 des Gutachtens

vorläufiger marktangepasster Sachwert der ETW Nr. 3

Unter Berücksichtigung der dargestellten Beschaffenheit sowie der Lage

des Objektes wird es hier unter weiterer Berücksichtigung der zum

Wertermittlungsstichtag bestehenden Marktlage als angemessen

angenommen, einen Marktanpassungszuschlag in Höhe von 25 % in

Ansatz zu bringen.
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9.  V E R G L E I C H S W E R T                  § 25 ImmoWertV 

 

 

9.1  V e r g l e i c h s v e r k a u f s p r e i s e 

 

 

Von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Essen konnten Verkaufs-

preise zur Verfügung gestellt werden. In Hinblick auf die wertbestimmenden Parame-

ter können diese Vergleichspreise stützend zu einem Preisvergleich herangezogen 

werden. 

 

Zur Plausibilisierung der Verkaufspreise wird auf Vergleichsfaktoren zurückgegriffen 

werden, die im Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen veröffentlicht werden. 

 

Gemäß Punkt 6.3.2 / Grundstücksmarktbericht Essen 2022: 

 

Der Preis einer Immobilie wird durch verschiedene Merkmale z. B. Baujahr, Ausstattung und Wohnfläche 

beeinflusst. Der Gutachterausschuss hat die Kaufpreise der Kaufverträge über Wohnungseigentum – 

Weiterverkauf  aus den Jahren 2012 bis 2021 - untersucht und Umrechnungskoeffizienten (UK) beschlossen. 

Die statistische Untersuchung erfolgte mit dem Verfahren der multiplen Regression. Im Ergebnis zeigte sich 

ein Einfluss der nachfolgend aufgeführten Merkmale auf den Kaufpreis: 

 

• Kaufzeitpunkt (Jahr) 

• tatsächliches Gebäudealter zum Kaufzeitpunkt 

• Wohnfläche 

• Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude 

• Wohnlage 

• Terrasse / Balkon 

• Garage / Stellplatz 

• Mietsituation 

• Geschosslage 

• Ausstattung (Gebäudestandardkennzahl) 

 

Mit den Umrechnungskoeffizienten können Kaufpreise (Auskunft aus der Kaufpreissammlung) auf die 

Eigenschaften des zu bewertenden Objekts in Vergleichspreise umgerechnet werden. Für das Merkmal 

Kaufzeitpunkt ist die Indexreihe für Wohnungseigentum (siehe Unterkapitel 6.1.4-Grundstücksmarktbericht 

Essen 2022) zu verwenden. Der durch die Umrechnung ermittelte Wert ist immer sachverständig zu würdigen. 

Die Ausstattung einer Wohnung wird in Anlehnung an Anlage 2 des Sachwertmodells der (AGVGA.NRW), 

Stand 07/2016, vgl. www.boris.nrw.de unter „Standardmodelle der AGVGA.NRW “) über die 

Gebäudestandardkennzahl abgebildet. 

 

Bei den Merkmalen: Alter, Wohnfläche und Ausstattung können Zwischenwerte für die 

Umrechnungskoeffizienten durch Interpolation ermittelt werden. 

 

 

Die von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Essen zur Verfügung 

gestellten Vergleichswerte und das hier zu bewertende Objekt (siehe dazu die fol-

gende Darstellung) wurden anhand der Vergleichsfaktoren eingestuft. 
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63 qm = 0,996 
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Die Umrechnungskoeffizienten sind der Tabelle auf den Seiten 79 ff. des Grundstücksmarktberichtes der 

Stadt Essen 2022 zu entnehmen. 

 

Für das Merkmal Jahr ist der Umrechnungskoeffizient aus der Indexreihe für Wohnungseigentum (siehe Un-

terkapitel 6.1.4 ) anzuwenden. 
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Der dargestellten Einstufung des hier zu bewertenden Objektes wurden die Faktoren 

der Vergleichswerte entgegengesetzt, so dass sich folgende Berechnung ergibt: 

 

Berechnung Vergleichspreis

Die Umrechnungskoeffizienten sind der Tabelle auf Seite 76 zu entnehmen.

Für das Merkmal Jahr ist der Umrechnungskoeffizient aus der Indexreihe für 

Wohnungseigentum (siehe Unterkapitel 6.1.4) anzuwenden.

Merkmal

Ausprägung  

Kaufpreis UK

Ausprägung Be-

wertungsobjekt UK

Kaufpreis x

Jahr (Kaufvertrag / 2,010 / 1,404 =
Bewertungsstichtag) 2018-2020 1,404 2021 2,010

1,019 / 1,019 =
Alter 104 Jahre 1,019 > 70 1,019

0,996 / 1,007 =
Wohnfläche 67 qm 1,007 63 qm 0,996

Anzahl der 1,000 / 1,010 =
Wohneinheiten 3-8 WE 1,010 5-9 Wohneinheiten 1,000

mäßig-mittel bis 1,106 / 0,965 =
Lageklasse mittel-gut 0,965 mittel-gut 1,106

Balkon 0,866 / 0,890 =
Balkon / Terrasse tls. vorhanden 0,890 kein Balkon 0,866

tls. mit 1,041 / 1,004 =
Garage / Stellplatz Stellplatz 1,004 Stellplatz 1,041

Vermietungs- 0,897 / 0,944 =
situation tls. vermietet 0,944 vermietet 0,897

1,000 / 1,007 =
Geschosslage EG und OG 1,007 1. OG 1,000

Gebäudest.- Gebäudestandard- 1,215 / 1,215 =
Ausstattung kennzahl 2,63 1,215 kennzahl 2,658 1,215

Durch die Multiplikation der Umrechnungskoeffizienten (UK) mit dem Kaufpreis €/m² 

erhält man den auf das Bewertungsobjekt angepassten Vergleichspreis:

63 qm x =1.858,23 EUR/qm

Bezogen auf die hier maßgebliche Wohnfläche ergibt sich danach folgender 

Vergleichswert:

0,9900

Umrechnungs-

koeffizient

1.215,-- EUR/qm

1,4320

1,0000

0,9890

1.858,23 EUR/qm

117.069,00 EUR

1,1460

0,9730

1,0370

0,9500

0,9930

1,0000

 

 

 

Dieser Wert wäre mit dem vorläufigen Ertragswert ohne Berücksichtigung der objekt-

spezifischen Grundstücksmerkmale, hier: 113.699,-- EUR, zu vergleichen. 

 

Der Vergleichswert stützt daher nach diesseitiger Auffassung den ermittelten Ertrags-

wert. 
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9.2  V e r g l e i c h s d a t e n 

 

337,-- EUR / m²

SACHWERT 1.686,-- EUR / m²

63,00 m² ERTRAGSWERT 1.781,-- EUR / m²

EUR / m²

ETW Nr. 3 1.778,-- EUR / m²Verkehrswert

Verkehrswert 112.000,-- EUR

Rohertragsfaktor ( Verkehrswert : Rohertrag ) 22,44

Werte je m² Nutzfläche

hier: bezogen auf rd.

Nutzfläche / Wohnfläche VERGLEICHSWERT

Bodenwertanteil 
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W E R T Z U S A M M E N S T E L L U N G

7.1

7.2 E R T R A G S W E R T   

D E R   B A U L I C H E N    A N L A G E N    

M A R K T A N P A S S U N G

B E R Ü C K S I C H T I G U N G   O B J E K T -

S P E Z I F I S C H E R     M E R K M A L E

- Bauschäden / Baumängel

E R T R A G S W E R T

rd.

8.1

8.2 S A C H W E R T

D E R   B A U L I C H E N    A N L A G E N    

M A R K T A N P A S S U N G

B E R Ü C K S I C H T I G U N G   O B J E K T -

S P E Z I F I S C H E R     M E R K M A L E

- Bauschäden / Baumängel

- Sondernutzungsrecht KFZ-Stellplatz Nr. 3

S A C H W E R T 

rd.

-1.500,-- EUR

ETW Nr. 3 nebst KFZ-Stellplatz Nr. 3,  

Plümers Kamp 7, 45276 Essen

106.246,-- EUR

B O D E N W E R T A N T E I L   

B O D E N W E R T A N T E I L 

21.208,-- EUR

92.491,-- EUR

7.000,-- EUR

106.000, -- EUR

112.199,-- EUR

112.000, -- EUR

59.389,-- EUR

21.208,-- EUR

20.149,-- EUR

-1.500,-- EUR
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ETW Nr. 3 im 1. OG, Plümers Kamp 7, 45276 Essen 

 

 

10.  V E R K E H R S W E R T               § 194 BauGB 

    

"Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich 

die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Ge-

gebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der 

Lage des Grundstücks oder sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rück-

sicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."  

 

ETW Nr. 3 

 

Der Verkehrswert für das in Rede stehende Objekt ist ausgehend vom Ertragswert zu 

ermitteln. Es handelt sich bei dem hier zu bewertenden Objekt um eine zum Werter-

mittlungsstichtag vermietete Eigentumswohnung nebst KFZ-Stellplatz. Für das Objekt 

steht eher die Erzielung von Rendite im Vordergrund. Die Vergleichskaufpreise wur-

den stützend betrachtet, der Sachwert wurde nur hilfsweise herangezogen.  

 

Auf die Hinweise auf den Seiten 4 bis 6 des Gutachtens wird ausdrücklich Bezug ge-

nommen. 

 

 

  A u s g a n g s w e r t 
 

• festgestellt in Höhe des Ertragswertes   112.000,-- EUR 

 

  V E R K E H R S W E R T     des unbelasteten Wohnungs- 

      eigentums zum Stichtag, 

      dem 01.02.2022  rd. 112.000,--  EUR 

 

 

 

 

 

 

Waltrop, den 20.05.2022 

 


